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Vorwort 
 

Fünf Jahre sind für ein Projekt eine lange Zeit. Von den ersten Gedanken bis zum 
fertigen Produkt gibt es unzählige Sitzungen und Diskussionen sowie zahlreiche Er-
gebnisse. 
 
Vieles entwickelt sich anders als geplant und selbst die Dinge, die sich so realisieren, 
wie vorher überlegt, wirken in der Realität anders als in der Theorie. 
 
Das Projekt der „Einführung einer integrierten Berichterstattung in Niedersachsen _ 
IBN“ ist eines der wichtigsten Jugendhilfeprojekte in unserem Bundesland und es hat 
in den vergangenen Jahren in erheblichem Maße die Diskussion in den niedersäch-
sischen Jugendämtern bestimmt. 
 
In dem nachstehenden Bericht wird die Entwicklung des Projektes rückschauend 
dargestellt, strukturiert und bewertet. Damit soll in einer Reflektion auch erreicht wer-
den, sich über den Stand es Projektes zu vergewissern und zudem daraus Rück-
schlüsse für die weitere Entwicklung zu ziehen. Natürlich ließe sich Vieles ausführli-
cher darstellen; das soll aber Einzelveröffentlichungen überlassen bleiben. Daher 
konzentriert sich der Bericht auf den eigentlichen Projektverlauf und einige zentrale 
Erkenntnisse. 
 
Gedacht ist der Bericht für die IBN-Jugendämter, das Landesamt für Soziales, Ju-
gend und Familie, das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, 
Gesundheit und Integration sowie die Arbeitsgruppe Berichtswesen der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Landesjugendämter. 
 
Ich hoffe, dass es mit diesem Bericht gelingt, die in den vergangenen Jahren geleis-
tete Arbeit und einige Ergebnisse des Projektes darzustellen und damit den Wert für 
die Jugendhilfe in Niedersachsen zu verdeutlichen. 
Dank gilt allen Beteiligten an diesem Projekt, insbesondere den Jugendämtern, ohne 
deren fachlich kompetente und kontinuierliche Mitarbeit dieser Erfolg nicht möglich 
gewesen wäre. 
 
 
Hannover, August 2011, Dr. Dirk Härdrich, Projektleitung IBN 
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1. Einleitung 
 

Das Bemühen, Steuerungs- und Controllinginstrumente für die Arbeit öffentlicher Ein-
richtungen und Behörden zu entwickeln, ist inzwischen Gang und Gäbe. Es gibt wohl 
keine Behörde, kein Amt, keinen freien oder öffentlichen Träger, der nicht inzwischen 
entsprechende Entwicklungsprozesse hinter sich hat und mehr oder weniger ausge-
feilte Controllinginstrumente verwendet. Die Zahl der Veröffentlichungen ist inzwi-
schen nicht mehr überschaubar und füllt viele Regalmeter in Bibliotheken bzw. ergibt 
tausende von Treffern in der Internet-Suchmaschine. 
 
Was also kann da ein entsprechendes Controllinginstrument der Jugendhilfe in Nie-
dersachsen an neuen Erkenntnissen bringen? Welche Merkmale heben das nieder-
sächsische System über die anderer Controllingsysteme hinaus, aus denen sich 
möglicherweise Erkenntnisse für andere ableiten ließen? 
 
Auf den nachstehenden Seiten soll die Entwicklung der „Integrierten Berichterstat-
tung in Niedersachsen (IBN)“ seit 2004, seine Besonderheiten dargestellt und auch 
verdeutlicht werden, wo ein solches System an Grenzen stößt und damit auch „Ent-
täuschungen“ bewirkt hat. 
 
 

2. Erste Vorüberlegungen zur IBN vor 2004  
 

Die IBN geht auf eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter Nieder-
sachsen und Bremen (AGJÄ) aus den Jahren 2001 und 2002 zurück. Dort war in 
längeren Diskussionsprozessen die Erkenntnis gewachsen, dass es zur Erklärung, 
aber auch zur Legitimation der steigenden Jugendhilfekosten insbesondere bei den 
Hilfen zur Erziehung eines soliden Fundaments an Daten und Fakten bedurfte, auch 
mit dem Ziel, daraus Erkenntnisse zur Steuerung der Leistungen zu gewinnen. 
Neu war auch zu diesem Zeitpunkt diese Idee nicht; das Projekt der Datenerfassung 
und des Vergleichs von Jugendämtern von Dr. Ulrich Bürger aus dem Landesju-
gendamt Württemberg lag bereits vor, hatte den Wert derartiger Datengrundlagen 
bereits hinreichend erwiesen und gab in Niedersachsen den endgültigen Anstoß, ein 
eigenes System zu entwickeln. 
 
Im Konzept für die IBN aus dem Jahr 2003 wurde daher auch nicht mehr der Sinn ei-
nes derartigen Kennzahlenprojektes diskutiert, sondern dieses vorausgesetzt. Vor 
diesem Hintergrund wurden seinerzeit für das auf drei Jahre angelegte Projekt 
folgende wesentliche Ziele formuliert: 

• Vergleichbarkeit von Jugendhilfeleistungen 
• Erkenntnisgewinn über Jugendhilfeentwicklungen 
• Beschreibung der Veränderungen von Bedarfslagen im Zusammenhang mit 

sozialstrukturellen Gegebenheiten 
• Regelmäßige Berichterstattung, basierend auf einer qualifizierten Datengrund-

lage für die Hilfen zur Erziehung 
•  
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Darüber hinaus sollten die Diskussionen in der IBN auch zu einer Verbesserung von 
Arbeitsweisen der Sozialen Dienste führen und zur Versachlichung der kommunalpo-
litischen Debatte um die Handlungs- und Kostenbedarfe der Jugendhilfe beitragen1. 
Nach einer längeren Entscheidungsphase, der Auswahl eines begleitenden wissen-
schaftlichen Institutes sowie der Bereitstellung personeller Ressourcen im Nieder-
sächsischen Landesjugendamt2 startete das Projekt im Auftrag des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit im Juni 2004. 
Dabei war es von Anbeginn klar, dass sich der Projektauftrag nicht auf die Frage 
konzentrieren sollte, ob eine Steuerung der örtlichen Jugendhilfe mittels gemeinsa-
mer Datenerhebungen sinnvoll und erforderlich ist, sondern es sollten die für die o.g. 
Zielsetzung erforderlichen Instrumente, Verfahren und Arbeitsstrukturen entwickelt 
werden, die zur dauerhaften Einrichtung dieses Steuerungsinstrumentes erforderlich 
sind und die für eine Steuerung erforderlichen Erkenntnisse erbringen. Damit sollte 
der Gefahr vorgebeugt werden, dass sich hier ein typisches Modellprojekt entwickelt, 
welches  nach seiner Beendigung keine weitere Wirkung entfalten würde3. 
Daher sollten nach Maßgabe des Sozialministeriums auch keine Modellregionen 
oder Modelljugendämter ausgewählt werden, wie ursprünglich auch aus Gründen der 
Arbeitsökonomie vorgesehen, sondern alle Jugendämter mit Interesse an dem Pro-
jekt sollten die Möglichkeit der Teilnahme erhalten. Diese Vorgabe hatte zur Folge, 
dass die IBN mit 50 von insgesamt 63 niedersächsischen Jugendämtern an den Start 
gehen konnte; mithin von Beginn an eine fast vollständige Flächendeckung in Nie-
dersachsen erreichte. 
 
Ein landesweit angelegtes, möglichst viele Jugendämter einbeziehendes System der 
Steuerung macht aber nur dann Sinn, wenn von möglichst vielen Gemeinsamkeiten 
ausgegangen werden kann. Die im SGB VIII  formulierten Zielstellungen, fachlichen 
Standards und Leistungsansprüche bilden natürlich die Basis und formulieren den 
universellen Anspruch an die Jugendämter, gleich ob der Anspruchsberechtigte in 
Emden oder in Göttingen, in Cuxhaven oder in Osnabrück wohnt. Zudem sind fachli-
che Diskussionen in der Sozialarbeit und damit auch fachliches Verständnis und 
fachliche Standards im gesamten Land bekannt. Vereinfacht gesagt ist es eigentlich 
unerheblich, in welchem Teil des Landes ein Leistungsantrag gestellt wird, der Bür-
ger kann erwarten – auch vor dem Verfassungsgrundsatz gleichwertiger Lebensver-
hältnisse - die gleiche oder zumindest gleichwertige Leistung landesweit zu erhalten. 
Der Vorstellung eines einheitlichen Systems der Erfassung und Steuerung von Ju-
gendhilfe geht von der möglicherweise idealen Vorstellung aus, dass sowohl diesel-
ben rechtlichen Grundlagen (SGB VIII, AGKJHG, Nds.KitaG) und zumindest ver-
gleichbare fachliche Standards ausreichen müssten, bei aller Vielfalt doch eine ähnli-
che Aufgabenerfüllung in der Jugendhilfe zu erreichen. Das aber ist die Vorausset-
zung dafür, dass gemeinsam entwickelte Steuerungsmechanismen dann auch vor 
Ort angewendet werden können. 
 
Niedersachsen ist ein Bundesland mit einer großen Vielfalt der Gebietskörperschaf-
ten. Dem dichter besiedelten südlichen und südöstlichen Niedersachsen mit kleine-

                                            
1 „Eckpunkte zum Konzept einer Integrierten Berichterstattung, erarbeitet von der AGJÄ und dem seinerzeitigen Nds. Landesju-
gendamt; August 2003 
2 Seit 2007 Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie des Nds. Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie; das Landesju-
gendamt im Sinne des § 69 Abs. 3 SGB VIII wurde mit Wirkung zum 01.01.2007 aufgelöst. 
3 Zu dieser „Projektitis“ zugespitzt, aber durchaus richtig Helmuth Schweitzer: „Das ´System Modelprojekte`, in: Sozial Extra 7/8 
2010, S. 14 ff.; 
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ren Flächenlandkreisen und einer größeren Zahl von Städten steht  der dünner be-
siedelte Norden und Nordwesten des Landes gegenüber. Hinzu kommen nach wie 
vor wirksame landsmannschaftliche Prägungen zwischen den verschiedenen Regio-
nen, aus denen Niedersachsen zusammengesetzt ist. 
 
Bei dem Aufbau eines landesweiten Systems der Steuerung von Jugendämtern, wie 
es die IBN darstellt, sind diese Unterschiede in einem nicht unerheblichen Ausmaß 
von Bedeutung und müssen bei der Bewertung des Systems IBN und des bislang Er-
reichten berücksichtigt werden.  
Ohne bereits hier in fachliche Vergleiche einsteigen zu wollen, verdeutlicht allein die 
Unterschiedlichkeit der Jugendamtsbereiche in Niedersachsen vordergründig die 
Schwierigkeit einer gleichen oder auch nur gleichwertigen Aufgabenerfüllung. 
 
Dennoch startete die IBN mit dem Anspruch, Erkenntnisse für alle beteiligten Ju-
gendämter ungeachtet der vorgenannten strukturellen Unterschiede zu liefern. 
 
 

3. Die Idee der IBN 
 
Grundsätzliche Idee der IBN ist der Aufbau eines Controlling-, Steuerungs- und Ver-
gleichssystems für die Jugendämter in Niedersachsen.  
 
Um die oben genannten Ziele der IBN realisieren zu können , war die Entwicklung 
einer einheitlichen Datengrundlage ebenso erforderlich wie die regelmäßige Eingabe 
derartiger Daten in ein entsprechendes Datensystem, also die Schaffung der erfor-
derlichen Instrumentarien und der notwendigen Arbeitsstrukturen. Dies erfolgte, wie 
wahrscheinlich bei den meisten Modellprojekten, in aufeinanderfolgenden Phasen, 
die sich bei der IBN in vier Abschnitte unterteilen lassen. 
 
Bevor jedoch auf diese Phasen und die gemachten Erfahrungen näher eingegangen 
wird, ist noch eine weitere, nicht immer unumstrittene grundlegende Konzeption der 
IBN darzustellen. Im Gegensatz zu vielen anderen Steuerungssystemen wird bei der 
IBN das Modell der Balanced-Score-Card (BSC) nach Kaplan/ Norton4 verwendet, 
das zunächst für den Profit-Bereich entwickelt, inzwischen auch in Non-profit-Organi-
sationen Einzug gehalten hat5. Dabei geht es grundsätzlich darum, Ziele zu entwi-
ckeln und diese mittels Kennzahlen messbar zu machen, um damit Steuerungsmög-
lichkeiten auszuloten und zu nutzen. Es geht aber und vor allem auch darum, den in 
der Regel auf die Finanzen und die Produktherstellung (in der IBN  „Auftragserfül-
lung“) gerichteten Blick auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die „Kun-
den“, also die Leistungsberechtigten, zu richten und diese vier Bereiche so auszuba-
lancieren, dass der für das Unternehmen oder die Organisation größtmögliche Erfolg 
erreicht werden kann. Bei den beiden amerikanischen Autoren wird dies sehr an-
schaulich an dem Beispiel eines Flugzeuges dargestellt. Dort erwartet jeder Passa-
gier von den Piloten, dass dieser Geschwindigkeit, Höhe, Kurs und Treibstoff-
verbrauch so ausbalanciert, dass das Flugzeug fliegt und am Zielflughafen ankommt, 
ohne abzustürzen. Die Konzentration nur auf eine dieser Parameter würde, das 
                                            
4 Robert S. Kaplan/ David P. Norton: „Balanced ScoreCard, Deutsche Ausgabe, Stuttgart 1997 
5 Beispielhaft: Bettina Stoll: „Balanced Scorecard für soziale Organisationen“, Regensburg 2003; Herwig R. Friedag/ Walter 
Schmidt: „Balanced Scorecard“: München 20042; Andreas Georg Scherer/ Jens Michael Alt: „Balanced Scorecard in Verwaltung 
und Non-Profit-Organisationen“, Stuttgart 2002;  
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leuchtet unmittelbar ein, keinen erfolgreichen Flug ermöglichen6. Genau so soll auch 
bei der Steuerung von Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Behörden si-
chergestellt werden, dass die verschiedenen, für eine erfolgreiche Steuerung erfor-
derlichen Faktoren wie Mitteleinsatz, Auftragserfüllung aber auch Kunden- und Mit-
arbeiterzufriedenheit im Blick behalten und ein vorher definiertes Ziel auch erreicht 
wird. 
 

 
 
Dieses Bild aus einer Präsentation veranschaulicht das Prinzip der BSC an dem von Kaplan/ Norton geschilder-
ten Beispiel eines Flugzeuges. Die Begriffe entsprechen denen der „normalen“ BSC.          © Dr. Dirk Härdrich, 2006 
 
Die BSC mit ihrem Konzept war ein für die Jugendhilfe in Niedersachsen durchaus 
ungewohnter und nicht widerspruchslos akzeptierter Projektansatz. Das hatte mehre-
re Gründe. Zunächst war die IBN entstanden, um vor allem Möglichkeiten auszulo-
ten, den deutlichen Anstieg der HzE-Kosten in den Griff zu bekommen. Auch wenn 
dies in dem bereits zitierten Konzept zum Aufbau einer Integrierten Berichterstattung 
nicht ausdrücklich erwähnt wird, war dies ein wesentlicher Handlungsantrieb der ört-
lichen Jugendhilfe. Es bestand nämlich tatsächlich eine zunehmende Erklärungsnot 
gegenüber der eigenen Verwaltungsführung, der Politik und der Öffentlichkeit und es 
fehlten erkennbare Erkenntnisse und Instrumente, um innerhalb der Jugendhilfe die-
ser Entwicklung entgegensteuern zu können. Dabei sollte nicht nur versucht werden, 
Gründe für die Kostenentwicklungen herauszuarbeiten, sondern das offenbar beste-
hende fachliche Steuerungsproblem der Jugendhilfe zu verringern und die Möglich-
keit zu eröffnen, im Sinne von „best-practice“ voneinander zu lernen.  

                                            
6 Kaplan /Norton, a.a.O., S. 1 f.; 
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Ein zweiter Grund für die Vorbehalte gegenüber dem Modell der Balanced-Score-
Card lag darin, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wesentlichen nur auf 
dem Wege von Befragungen einbezogen werden konnten. Daraus erwuchs bei den 
Leitungskräften die Befürchtung, der damit unvermeidliche subjektive Faktor sei so 
groß und die Reflektionsfähigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerade in 
Druck- und Konfliktphasen nicht ausreichend genug gegeben, so dass es zu ver-
fälschten Ergebnissen kommen könnte. Damit wären die Ergebnisse  nur mit Ein-
schränkung aussagekräftig.  
Zum dritten gab (und gibt) es große Vorbehalte gegen die Übertragung des Kunden-
begriffs der BSC auf die Jugendhilfe. Während der Kunde im Ursprungsmodell der 
BSC ein autonom handelndes Subjekt ist, um dessen Belange sich im Interesse des 
Unternehmens gekümmert werden muss (weil davon der wirtschaftlich Erfolg und 
damit das Überleben des Unternehmens abhängig ist), ist dies bei den „Kunden“ der 
Kinder- und Jugendhilfe im Allgemeinen und der Hilfen zur Erziehung im Besonderen 
häufig nicht der Fall. Hier, so das immer wieder vorgetragene Argument, handelt es 
sich oft um „Zwangskunden“, die im Zuge einer Hilfsmaßnahme, einer Inobhutnahme 
oder gar im Falle einer Wegnahme des Kindes mit dem Jugendamt zu tun hätten und 
daher keine autonom handelnden Kunden seien, die eine freiwillige Beziehung mit 
dem Jugendamt eingegangen sind. Daher sei, so die Einschätzung eines großen 
Teils der Jugendämter, die Sicht auf die so genannten Kunden für die Steuerungsan-
forderungen eines Jugendamtes gerade im Bereich Hilfen zur Erziehung wenig aus-
sagekräftig. Zudem hätten die Kunden im Gegensatz zur Situation in der Wirtschaft 
in der Regel keine Wahlmöglichkeit und der Erfolg der Organisation „Jugendamt“ 
hänge nur begrenzt vom Verhalten gegenüber den Kunden ab.  
Es gibt jedoch nachvollziehbare Gründe, den ursprünglich wirtschaftlich gemeinten 
Kundenbegriff auch in einer BSC für soziale und öffentliche Institutionen einzubauen, 
„denn der Zweck und das Oberziel einer sozialen Organisation ist die Veränderung 
von Menschen, von menschlichen Verhältnissen und Bedingungen…“7. Die Kunden 
sind die unmittelbaren Adressaten der Aufgabenerfüllung eines Jugendamtes und 
daher ist es im Sinne einer Rückkopplung durchaus wichtig zu wissen, wie diese die 
Leistungserbringung und Auftragserfüllung einschätzen. Allerdings ist es erforderlich, 
die unterschiedlichen Kunden im Blick zu haben (die Kundenperspektive von betrof-
fenen Eltern und ihren Kindern kann durchaus deutlich voneinander abweichen!). 
Trotz der Vorbehalte gegen die BSC und einer bis heute andauernden  Skepsis8 
wurde das Modellprojekt IBN schließlich mit dem Konstrukt der Balanced Score Card 
gestartet.  
 
 

4. Der Projektaufbau der IBN 
 
Um ein derart ehrgeiziges und ambitioniertes Projekt bewältigen zu können, bedarf 
es einer sinnvollen und funktionierenden Projektstruktur, die einerseits arbeitsöko-
nomisch aufgestellt ist und andererseits ein möglichst hohes Maß an Beteiligung der 
Jugendämter garantiert. Darüber hinaus ist eine stabile Projektstruktur erforderlich, 
um einen fortdauernden Prozess sicherzustellen und einer Projektermüdung entge-
genzuwirken.  

                                            
7 Stoll a.a.O., S. 102 
8 Nach wie vor weisen die jährlich erhobenen Kennzahlenreports in diesem Feld der BSC die größten Lücken innerhalb der IBN 
auf, was auf einen hinhaltend vorhandenen (und immer wieder artikulierten  Widerwillen gegen dieses Feld schließen lässt.  
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Daher wurde in der IBN ein inzwischen gut austariertes Gremien- und Beteiligungs-
system entwickelt, mit dem es auch möglich war, die steigenden Anforderungen an 
das Projekt und den stetigen Entwicklungsprozess zu steuern und zu organisieren. 
 
 

4.1. IBN-AG 
 
Grundlegendes Gremium der IBN ist die IBN-AG, in der die Verantwortlichen der be-
teiligten Jugendämter vertreten sind (in der Regel Jugendhilfeplanerinnen/ -planer, 
Controllerinnen/ Controller, aber auch einige Jugendamts- und Fachbereichsleitun-
gen kleinerer Jugendämter). Ebenfalls vertreten, wenn auch „nur“ mit beratender 
Funktion ist das begleitende Institut. Moderiert und fachlich gesteuert werden die AG-
Sitzungen von den für die IBN verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie (LS). In dieser 
AG, die sich in der Regel drei bis viermal im Jahr zu einer ganztägigen Sitzung trifft, 
werden die fachlichen Grundsatzentscheidungen gemeinsam erörtert und – sofern 
möglich - einvernehmliche Entscheidungen getroffen.   
In den ersten Jahren waren es vor allem die Erarbeitung der Ziele  sowie die Definiti-
on der Kennzahlen, die von der AG in teilweise mühevoller Arbeit geleistet wurde. 
Die ersten Erkenntnisprozesse und die Entscheidung über weitere Arbeitsschritte 
fanden ebenfalls in der IBN-AG statt. Auch wenn sich im Laufe der inzwischen 28 
stattgefundenen Sitzungen eine große fachliche Übereinstimmung entwickelt hat, 
gibt es doch immer wieder Situationen, in denen schließlich durch Mehrheitsbe-
schlüsse Entscheidungen herbeigeführt werden müssen. Gerade bei fachlichen Dis-
kussionen ist dies nicht immer einfach, ist aber gerade bei der Frage gemeinsam 
verwendeter Definitionen unverzichtbar. Allerdings ist der Entscheidungsprozess auf 
Grund der schieren Größe des Gremiums (bei je einer/einem Vertreter/in pro Ju-
gendamt in Niedersachsen über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer) oft mühsam 
und anstrengend.  
Auch wenn die Entscheidungsprozesse durch die Projektleitung und -koordination 
vorbereitet und durch die fachlichen Inputs des wissenschaftlichen Instituts oft in ent-
scheidender Weise unterstützt werden, bleibt die Entscheidungshoheit über Inhalte 
und Fortgang der IBN immer bei den Jugendämtern und den von diesen in die AG 
entsandten Vertreterinnen und Vertretern. 
 
 
     4.2. IBN-Beirat 
 
Der IBN-Beirat ist das übergeordnete Lenkungs- und Steuerungsgremium der IBN. In 
der ersten Projektphase gehörten ihm vier Vertreterinnen / Vertreter der vier Jugend-
amtstypen an9, ein Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter Niedersach-
sen und Bremen (AGJÄ), ein Vertreter des Auftrag gebenden Sozialministeriums, 
das wissenschaftliche Institut sowie die Projektleitung im LS, die auch die Sitzungs-
leitung inne hat. Mit der wachsenden Bedeutung der AG wurden zur Vertretung der 
Interessen dieses Gremiums zwei AG-Beauftragte in den Beirat entsandt. Als im Jahr 
2007 mit den Vergleichsringen (s.u.) eine weitere Arbeitsstruktur in die IBN eingefügt 

                                            
9 Zu Beginn der IBN wurde entschieden, je einen Vertreter/ eine Vertreterin eines kleinen und eines großen Stadt- und eines 
kleinen und eines großes Landkreisjugendamtes in den Beirat zu entsenden, um damit die vier idealtypischen Organisations-
formen mit ihren jeweils eigenen Sichtweisen zu erfassen.  
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wurde, wurden in diesen Vergleichsringen Sprecherinnen bzw. Sprecher gewählt, die 
ebenfalls seit dem Mitglieder des IBN-Beirates sind. Auf Grund der gewachsenen 
Bedeutung der IBN und einer Diskussion über den Einbezug es Kitabereiches in das 
System gehören dem Gremium seit Mitte 2010 zwei Vertreterinnen der Kommunalen 
Spitzenverbände ebenso an, wie ein Vertreter des Niedersächsischen Kultusministe-
riums10. Ziel dieser sehr umfassenden Beteiligung aller relevanten Strukturen, Orga-
nisationen und Akteure ist eine möglichst breite Verankerung des Projektes und das 
Bemühen, für die grundsätzlichen Entscheidungen einen möglichst breiten Konsens 
herzustellen.  
Aufgabe des Beirates ist die grundsätzliche Projektsteuerung und die Entscheidungs-
findung über strittige Fragen, über die in der AG keine Einigkeit erzielt werden konn-
te. 
Zugespitzt obliegt der IBN-AG die fachliche Steuerung, während der Beirat die fach-
politische und strategische Projektsteuerung vornimmt. 
 
 
     4.3. Vergleichsringe  
 
Die Vergleichsringe sind eine ursprünglich in der IBN nicht vorgesehene Arbeitsstruk-
tur,  die  sich aber inzwischen zu einem zentralen fachlichen und nicht mehr wegzu-
denkenden Element entwickelt hat. Zusammengesetzt aus den Jugendämtern, deren 
Zuständigkeitsbereiche soziostrukturell am ähnlichsten sind11 und vertreten durch die 
Jugendamtsleitung und den oder die IBN-Verantwortliche/n finden hier intensive, 
tiefgehende fachliche Analysen, Diskussions- und Beratungsprozesse statt. In den 
Vergleichsringen werden Steuerungsideen diskutiert und entwickelt, oftmals hervor-
gehend aus konkreten, aus den vorliegenden Kennzahlenvergleichen entstehenden 
Fragestellungen einzelner Jugendämter. Die Bedeutung der Vergleichsringe für die 
IBN lässt sich allein daran ablesen, dass es inzwischen seit Beginn der Vergleichs-
ringsarbeit im Jahr 2006 etwa 120 meist ganztägige Sitzungen gegeben hat.  
 
 
     4.4. IBN-Steuerungsgruppe/ Geschäftsstelle  
 
Die operative Projektsteuerung und die Aufgabe, die verschiedenen Gremien zu ko-
ordinieren und deren Zusammenspiel zu gewährleisten, wird von der ursprünglich als 
Steuerungsgruppe bezeichneten Geschäftsstelle der IBN wahrgenommen, der die im 
LS für das Projekt zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Vertrete-
rinnen und Vertreter des wissenschaftlichen Instituts angehören12. Für den bisheri-
gen Erfolg der IBN ist es in der Rückschau unverzichtbar gewesen, im LS ausrei-
chend Personalkapazitäten (1,6 VZE) für das Projekt zur Verfügung zu stellen. Die 
Dauerhaftigkeit und Kontinuität der Projektarbeit, der Gremiensitzungen und deren 
inhaltlicher Vorbereitung und Steuerung sind ein entscheidender Grund dafür, dass 
                                            
10 In Niedersachsen liegt der Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder im Geschäftsbereich des Kultusministeriums; da seit 
einiger Zeit über den Einbezug dieses Jugendhilfebereiches in die IBN diskutiert wird, ist das MK inzwischen auch im IBN-Beirat 
vertreten.  
11 Auf der Basis der über 70 Sozialstrukturkennzahlen wurden mit Hilfe einer Faktoren- und Clusteranalyse die „ähnlichsten“ Ju-
gendämter zusammengestellt. Die Vorgabe war dabei, dass nicht mehr als acht derartiger Vergleichsringe entstehen durften, 
um deren Betreuung durch das LS und die GEBIT noch zu gewährleisten und dass sie mindestens vier Jugendämter umfassen 
sollten.  
12 Der IBN-interne Begriff „Steuerungsgruppe“ wurde in der seit Juni 2010 geltenden neuen Rahmenvereinbarung mit den betei-
ligten Jugendämtern in Geschäftsstelle umgeändert, um den unzutreffenden Eindruck zu vermeiden, diese Gruppe habe die 
Aufgabe, das Projekt im strategischen Sinne zu steuern.  
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das Projekt bis heute in dieser Form existiert. Ohne Personalressourcen wäre es 
nicht möglich gewesen, sowohl den organisatorischen Rahmen mit den vielen Sit-
zungen zu organisieren und aufrecht zu erhalten als auch die fachliche Steuerung es 
Gesamtprojektes zu leisten. Für den Erfolg eins derartigen Projektes ist eine feste 
Organisationsstruktur und –verantwortung eine unabdingbare Voraussetzung und 
darf nicht gering eingeschätzt werden.  
 
 
4.5. wissenschaftliche Begleitung 

Ohne eine sozialwissenschaftliche Unterstützung sind die in der IBN erforderlichen 
Analysen und Erkenntnisprozesse nicht oder nicht in der erforderlichen Tiefe zu er-
zielen. Das war von Anbeginn an klar und daher wurde in einem Ausschreibungsver-
fahren ein wissenschaftliches Institut ausgewählt, um diese Aufgabe zu übernehmen. 
Seit Beginn des Projekts wird die IBN von der „Gesellschaft für soziale Innovation 
und Informationstechnologie GEBIT“ aus Münster wissenschaftlich begleitet. Das 
1996 gegründete sozialwissenschaftliche Institut hat sich zur Aufgabe gemacht, so-
ziale Organisationen bei der Gestaltung des Wandels zu unterstützen. Das Dienst-
leistungsangebot reicht dabei von Sozial- und Jugendhilfeplanungen über die Ent-
wicklung von Softwareprodukten für die Unterstützung der Sozialen Arbeit, der fach-
lichen Beratung,  der professionellen Begleitung und der Realisierung von Entwick-
lungsprozessen in Organisationen bis hin zur gezielten Qualifizierung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern.  

Allerdings – das sei an dieser Stelle bereits erwähnt – war der Umfang der wissen-
schaftlichen Begleitung gerade bei der Analyse der erzielten Ergebnisse größer, als 
beim Start des Projektes angenommen.   

 

     4.6. finanzielle und personelle Ausstattung 

Die Finanzierung der IBN erfolgt durch das Niedersächsische Ministerium für Sozia-
les, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration (MS), von 2004 bis 2010 als Mo-
dellprojekt im Sinne des § 85 Abs. 2 Ziffer 4, seit Mitte 2010 als reguläres Projekt im 
Rahmen und als Basis der neu aufgebauten Landesjugendhilfeplanung13. Zudem un-
terstützt das Land die IBN seit 2004 durch nominell insgesamt 1,6 VZE für die fachli-
che Steuerung, die im LS angesiedelt sind.14  

 
5. Die vier Phasen der IBN 

 
Bevor die IBN wirklich beginnen konnte, erfolgte im Sommer 2004 eine Art „Werbe-
kampagne“ bei den niedersächsischen Jugendämtern. Dazu fand  zunächst eine 
Vortragsveranstaltung am 28. September 2004 in Hannover statt, in der die Idee der 
IBN und das grundlegende Konzept vorgestellt und Fragen beantwortet wurden. Im 
                                            
13 Die Kosten für die wissenschaftliche Begleitung der Vergleichsringe durch die GEBIT werden durch eine jährliche Umlage in 
Höhe von 500 Euro je Jugendamt getragen. 
14 Natürlich ist es im mehrjährigen Projektvelauf insbesondere durch Personalwechsel zu Vakanzen gekommen. Esgelang je-
doch jederzeit, trotz aller Probleme eine sachgerechte Projektsteuerung zu gewährleisten.  
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Anschluss daran erfolgten in den vier seinerzeitigen niedersächsischen Regierungs-
bezirken Regionaltagungen mit den dortigen Jugendamtsleiterinnen und -leitern, in 
denen nicht nur auf das grundlegende Konzept, sondern auch auf Fragen der Zu-
sammenarbeit, der Datensicherheit und Dateneingabe und des vertraulichen Um-
gangs mit den von den Jugendämtern eingegebenen internen Daten näher einge-
gangen wurde.  
 

 

Vor allem wurde die Befürchtung geäußert, es 
werde analog den bekannten Rankings, bei-
spielsweise von Hochschulen, in Folge der vor-
liegenden Daten dann zu einem qualitativen 
Ranking der niedersächsischen Jugendämter 
kommen, was einen erheblichen Rechtferti-
gungs- aber auch Kostendruck auslösen könnte. 
Dabei wurde vor allem immer wieder betont, 
dass die Daten aus dem Zusammenhang geris-
sen und von Personen außerhalb des Jugend-
amtes wie dem Kämmerer oder „der Politik“ be-
wertet und zur Grundlage von Entscheidungen 
gemacht werden könnten. Das wurde als kritisch 
angesehen, weil dabei oft der fachliche Zusam-
menhang aus dem Blick gerate 
Außerdem fehlte den meisten Jugendamtslei-
tungen zunächst die Vorstellung, wie ihnen die 
so erhobenen und vergleichbaren Daten 
tatsächlich die Steuerung erleichtern könnten.  

Eine signifikante Zahl von Leitungen vertrat in diesen Tagungen zudem dezidiert die 
Auffassung, gerade im Bereich Hilfen zur Erziehung habe das Jugendamt so gut wie 
keine eigenen Steuerungsmöglichkeiten, sondern reagiere nur auf gesellschaftliche 
Entwicklungen. Dies zu widerlegen und damit eine bessere Position gegenüber der 
eigenen Verwaltung und der Politik zu haben, war durchaus ein intendiertes Ziel der 
IBN.  
Nach dieser Werbekampagne wurde das Projekt offiziell ausgeschrieben und fand 
dabei die bereits oben angesprochene überraschend große Resonanz15. 
Am 15. Dezember 2004 fand in Hannover die Auftaktveranstaltung und damit der of-
fizielle Startschuss zur IBN zusammen mit den Jugendämtern statt, die sich für das 
Projekt inzwischen fest angemeldet hatten. Mit der ersten AG-Sitzung am 27. Januar 
2005 trat die IBN damit in die Arbeitsphase ein.  
 
Als die Integrierte Berichterstattung in Niedersachsen begann, war der erforderliche 
zeitliche Aufwand und die Prozessdynamik nicht wirklich erkennbar und auch das for-
mulierte Ziel eines Steuerungssystems blieb reichlich vage. Zunächst als Modellpro-
jekt über einen Zeitraum von drei Jahren angelegt, wurde dieser Zeitraum schließlich 
auf sechs Jahre verlängert, um die Möglichkeit einer Konsolidierung und Vertiefung 
zu erreichen. Bei einer Rückschau auf diesen Modellprojektzeitraum lassen sich 
modelltypisch vier Projektphasen erkennen:  
 

                                            
15 Nach interner Einschätzung auf Grund der Erfahrungen aus der „Werbekampagne“ und der teilweise skeptischen Grund-
stimmung war im LS mit einer Beteiligung von bis zu 25 Jugendämtern gerechnet worden.  
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1. Die Definitionsphase, in der zunächst die Ziele und Kennzahlen des Projek-
tes festgelegt wurden 

2. die Erklärungs- und „Aha“-Phase, in der die ersten Ergebnisse der Daten-
erhebungen gesichtet, verglichen und auch durchaus kontrovers diskutiert 
wurden 

3. die Erkenntnisphase, in der erste Zusammenhänge zwischen Daten und der 
fachlichen Arbeit innerhalb der Jugendämter, vor allem in einem Vergleichs-
prozess zwischen Jugendämtern herausgearbeitet wurden, 

4. die Steuerungsphase, in der erste Versuche unternommen wurden, um In-
strumente zur fachlichen Steuerung in den Jugendämtern auszuprobieren, 

 
Die Phasen 3 und 4 gehen ineinander über, dauern heute noch an und entstehen  
auch immer wieder neu, weil es ständig neue Erkenntnisse gibt und diese dann auch 
zu neuen Steuerungsideen führen. Dies geschieht im Sinne eines Rückkopplungs-
systems. Während der Steuerung entstehen immer wieder neue Erkenntnisse, die 
dann wieder zu Veränderungen in der Steuerung und zu neuen Steuerungsansätzen 
führen. Daher bleibt die IBN ein dynamisches System. 
 
 
 a. Die Definitionsphase 
 
Die erste Aufgabe der IBN-AG bestand darin. Ziele und Kennzahlen und damit eine 
gemeinsame Arbeits- und Vergleichsbasis zu schaffen. 
Vor einem Einstieg in die Ziel- und Kennzahlendefinition auf der Basis der Balanced-
Score-Card mussten jedoch zunächst Sozialstrukturkennzahlen entwickelt werden. 
Das Ziel dieses ersten Schrittes bestand darin, den Zuständigkeitsbereich eines je-
den Jugendamtes so genau wie möglich zu beschreiben, um damit mögliche Wech-
selwirkungen zwischen sozialer Struktur des Jugendamtsbereiches und Jugendhilfe-
leistungen überhaupt untersuchen zu können. 
 

 

 
 
Die erste Arbeitsgruppensitzung 28. Januar 2005 

  
Der Versuch, die Arbeitsergebnisse zusammenzufüh-
ren, 28. Januar 2005 

 
Grundlegende These der IBN und der Jugendämter war (und ist nach wie vor), dass 
die Sozialstruktur einen wesentlichen, möglicherweise sogar bestimmenden Einfluss 
auf die Jugendhilfeleistungen eines Jugendamtes und die damit entstehenden Kos-
ten hat. 
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Daher war es aber auch von Anfang an das Bestreben, nicht nur „belastende“ Sozial-
raumfaktoren wie Armut, Kriminalität oder Arbeitslosigkeit zu erfassen, sondern mit 
möglichst vielen Kennzahlen den Sozialraum so vollständig wie möglich zu beschrei-
ben. 
Nach einer intensiven Diskussion wurden schließlich etwas mehr als siebzig Kenn-
zahlen aus verschiedenen Bereichen definiert16. 
 
Bei den Bevölkerungskennzahlen werden daher nicht nur die reinen Einwohnerzah-
len eingegeben, sondern auch Daten, die Rückschlüsse auf die Altersgliederung, 
aber auch die Bevölkerungsentwicklung in den kommenden Jahrzehnten17 zulassen. 
 
Die Diskussion über die Datenquellen 
 
Zur Beschreibung der sozialen Lage der Menschen werden die  Einkommenssituati-
on, die Beschäftigungslage, die Arbeitslosigkeit ebenso erfasst wie die Frage, ob es 
sich um einen produktions- oder dienstleistungsorientierten Sozialraum handelt. Da 
zunächst die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit wegen der in diesem Zeitraum er-
folgten Umstellung der Berechnungsgrundlagen nicht verfügbar waren, wurden zu-
nächst die zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Daten (Bezug von Sozialhilfe) zur Erfas-
sung der Armutslage herangezogen. Auch Bildungsdaten sind Bestandteil der Sozi-
alstrukturkennzahlen der IBN, auch wenn sich hier in Folge des Schulstandortprin-
zips eine Problematik ergibt18. 
 
Ein grundsätzliches Problem bei der Definition der erforderlichen Kennzahlen sind 
die Datenquellen und deren Verfügbarkeit. Zunächst muss festgehalten werden, 
dass viele der Daten von Institutionen und Einrichtungen erhoben werden, um deren 
statistische Zwecke zu unterstützen (wie bei den Bildungsdaten eben erläutert). Zu-
dem bestand und besteht das Bestreben der IBN, den Sozialraum eines Jugendam-
tes abzubilden. Dabei ergeben sich örtliche Zuschnitte, die zum einen nicht immer 
mit der kommunalen Gliederung Landkreis oder kreisfreie Stadt übereinstimmen 
müssen19 und zum anderen mit den Erfassungsbereichen und regionalen Strukturen 
anderer Institutionen (wie der Bundesagentur) nicht immer identisch sind. Es bedarf 
eines teilweise erheblichen Bearbeitungsaufwandes, um diese Sozialstrukturdaten so 
zu berechnen, dass sie in das Schema der IBN passen.  Darüber hinaus liegen man-
che Daten erst im Verlaufe eines Kalenderjahres und dann auch noch zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten vor, so dass es Jahr für Jahr bis weit in den Herbst hinein 
andauert, bis die Sozialstrukturkennzahlen vollständig im Datensystem der IBN ein-
gegeben sind.  

                                            
16 Die Zahl wäre noch größer geworden, wenn sich diejenigen durchgesetzt hätten, die so gut wie alle Zahlen aufgeschlüsselt 
nach Männern/ Frauen oder Jungen/ Mädchen und Migrationshintergrund für erforderlich hielten; die IBN konzentriert sich in 
dieser Frage auf die Sozialstrukturkennzahlen, in denen dies von besonderer Bedeutung ist. Dies gilt insbesondere für Bil-
dungskennzahlen. 
17 Die aktuelle 12. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes in Zusammenarbeit mit den statistischen 
Landesämtern geht bis zum Jahr 2060, vgl. u.a. Statistisches Bundesamt. Pressemitteilung Nr.435 vom 18.11.2009: „Im Jahr 
2060 wird jeder Siebente 80 Jahre oder älter sein“ 
18 Die Schulabschlüsse werden für den Standort der Schule ausgewiesen; befinden sich weiterführende Schulen in einer kreis-
freien Stadt innerhalb eines Landkreises, sind die Abschlusszahlen in der Stadt höher, als es den tatsächlich dort wohnenden 
Schülerinnen und Schülern entspricht, gleiches gilt umgekehrt für den umgebenden Landkreis. Da auf die Bildungsdaten jedoch 
wegen der herausgehobenen Bedeutung nicht verzichtet werden konnte, wird diese im Einzelfall auftretende Abweichung in 
Kauf genommen.  
19 In Niedersachsen gibt es eine Reihe von Jugendämtern in kreisangehörigen Städten; deren Sozialraum muss aus dem Sozi-
alraum des umgebenden Landkreisjugendamtes „herausgerechnet“ werden.  
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Dabei werden nur die Einwohnerdaten von den Jugendämtern selbst in das Daten-
system eingegeben, alle anderen Eingaben erfolgen inzwischen durch die GEBIT, da 
diese auf Grund zahlreicher Kennzahlenprojekte über die erforderliche Kompetenz 
verfügt, die „Tücken“ der verschiedenen Datenquellen erkennen und ausmerzen zu 
können.  
 
Die so erfassten Sozialstrukturkennzahlen bildeten die Grundlage für die Berechnung 
der oben bereits erwähnten Vergleichsringe mittels der statistischen Verfahren der 
Faktoren- und Clusteranalyse.  
 
 
Ziel- und Kennzahlendefinition 
 
Noch weitaus anspruchsvoller war die Definition von Zielen und Kennzahlen für die 
vier Felder der Balanced Scorecard. Auf Vorschlag der GEBIT verständigte sich die 
IBN-AG darauf, die vier klassischen Felder Wirtschaftlichkeit, Auftragserfüllung, Mit-
arbeiter- und Kundenzufriedenheit zur Grundlage der weiteren Definitionen zu ma-
chen. 
 
In einem ersten Schritt wurden für den Bereich der Auftragserfüllung Ziele definiert, 
die sich im Wesentlichen auf die Vorgaben des SGB VIII stützen. Mittels Kartenab-
fragen und Gruppenarbeiten - nach erfolgter Vorarbeit in den jeweiligen Jugendäm-
tern - verständigte sich die IBN-AG, teilweise nach kontroversen Debatten und eini-
gen Mehrheitsentscheidungen, auf folgende Ziele im Themenfeld Auftragserfüllung:  
 

 

 

 
 
Vorschlag einer Zieldefinition durch die GEBIT,  
13. Oktober 2005 

 Mühsame Diskussion in der AG, 13. Oktober 2005 

 
Ziel 1: Kindeswohl  
Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt 
Ziel 2: Aufwachsen in der Herkunftsfamilie  
Kinder und Jugendliche wachsen in ihren Herkunftsfamilien auf 
Ziel 3: Prävention  
Prävention geht vor Intervention 
Ziel 4: Selbsthilfe, Eigenverantwortung, Erziehungskompetenz , 
Kinder, Jugendliche und Familien sind fähig, sich selbst zu helfen 
Ziel 5: Bedarfsorientierung , 
Hilfen zur Erziehung orientieren sich an den Bedarfen von Kindern, Jugendlichen und ihrer 
Familien. lnsbesondere berücksichtigen sie die unterschiedlichen Lebenssituationen und 
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Interessen von Mädchen und Jungen, Frauen und Männern, Müttern und Vätern (Gender 
Mainstreaming) 
Ziel 6: Partizipation  
Kinder, Jugendliche und Familien wirken aktiv an der Auswahl und der Gestaltung von Hil-
fen zur Erziehung mit 
Ziel 7: Ressourcenorientierung  
Die Ressourcen von Kindern, Jugendlichen und Familien sowie des sozialen Umfeldes 
werden bei den Hilfen zur Erziehung genutzt 
Ziel 8: "Lebenswelt"-Orientierung  
Hilfen zur Erziehung berücksichtigen die Normen und Wertesysteme sowie die Deutungs-
muster von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien 
Ziel 9: Integration, Schutz vor Benachteiligung  
Die Empfänger/innen von Hilfen zur Erziehung sind gesellschaftlich integriert 
Ziel 10: Sozialraumorientierung  
Angebote der Hilfen zur Erziehung berücksichtigen die besonderen Lebensverhältnisse in 
den Sozialräumen 
Ziel 11: Niedrigschwelligkeit  
Der Zugang zu Hilfen zur Erziehung ist bekannt und wird in Anspruch genommen 
 
 

 
In vergleichbarer Weise wurden auch die Ziele zu den drei anderen Feldern der Ba-
lanced-Score-Card definiert, wobei die Zahl der Ziele bei der Mitarbeiter- und Kun-
denzufriedenheit deutlich geringer ist und sich z.B. bei der Kundenzufriedenheit auf 
die Aspekte Wertschätzung, Problemlösungsbeitrag, Beteiligung und Nachvollzieh-
barkeit beziehen.  
 
In einem weiteren Schritt wurden bis zum Ende des Jahres 2005 die zur Beschrei-
bung der erarbeiteten Ziele erforderlichen Kennzahlen erarbeitet. Besonderer Wert 
wurde dabei darauf gelegt, diese Kennzahlen sehr genau zu beschreiben, die Da-
tenquellen genau anzugeben und eindeutige, auch nach einem Jahr bei der dann er-
neut vorzunehmenden Eingabe nachvollziehbare Definitionen zu wählen. Gerade so 
sensible Daten wie Personalkosten mussten trennscharf definiert werden, um z.B. zu 
vermeiden, dass Overheadkosten in unterschiedlicher Weise verstanden und einge-
geben werden; dieses hätte (und hat in der ersten Zeit) das Ergebnis verfälscht. 
Auch scheinbar einfache fachliche Definitionen wie beispielsweise die Zahl der „wie 
geplant beendeten Hilfen“ haben ihre Tücken, da es ein unterschiedliches Verständ-
nis des Begriffes „wie geplant“ gab, ein Problem, mit dem auch die offizielle Jugend-
hilfestatistik immer wieder zu kämpfen hatte und nach wie vor hat. 
  
Um dies zu vermeiden und eine weitgehend ähnliche Datenerfassung zu ermögli-
chen, wurden die Kennzahldefinitionen, die Datenquellen und Erhebungszeitpunkte 
in einem schriftlichen Glossar genau angegeben.  
Insgesamt nahm es mehr als ein Jahr in Anspruch, die Ziele und Kennzahlen zu er-
arbeiten und genau zu definieren, in teilweise mühsamen und für alle Beteiligten an-
strengenden Arbeitsprozessen. Es wäre möglicherweise einfacher und vordergründig 
schneller gewesen, Ziele und vor allem Kennzahlen in Arbeitsgruppen erarbeiten zu 
lassen. In der Rückschau hat sich aber dieser langsame und mühsame Prozess der 
Kennzahlenerarbeitung als stabile Grundlage der IBN erwiesen. Gerade weil er so 
sorgfältig durchgeführt wurde, manche Diskussionsschleife gedreht wurde (oder 
werden musste) und alle Jugendämter im gesamten Erarbeitungsprozess beteiligt 
waren, genießen die Kennzahlen eine hohe Akzeptanz und Legitimation. Der ab und 
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zu gemachte Versuch einzelner Jugendamtvertreterinnen oder –vertreter, Kennzah-
len verändern, erweitern oder reduzieren zu wollen erwies sich –sofern er nicht sehr 
gut begründet war – als schwierig, weil immer wieder der Hinweis gemacht wurde, 
die Kennzahlen seien gemeinsam unter großem Aufwand erarbeitet worden und da-
her zunächst Geschäftsgrundlage.  
Natürlich besteht die Möglichkeit, Kennzahlen zu verändern oder aus dem System zu 
entfernen, wenn sich im Alltag herausstellt, dass sie nicht sinnvoll sind oder ihre 
Aussage wenig brauchbar ist. Aber derartige Veränderungen müssen immer zumin-
dest mit der Mehrheit der Jugendämter erfolgen. Das verleiht dem System IBN ein 
hohes Maß an Stabilität und Kontinuität, ohne dass das System zu starr und damit 
unflexibel wird.  
 
Mit dem Abschluss dieser Definitionsphase stand der IBN nun das Werkzeug für ver-
gleichende und vertiefende Analysen zur Verfügung. Die GEBIT entwickelte eine In-
ternet-gestützte Datenbankanwendung, in der alle Jugendämter ihre eigenen Daten 
eingeben und auch entsprechende Reports erhalten können.20 
 
 
Exkurs: Die Vergleichsringe 
 
Um einen fachlichen Vergleich der auf der Basis der erarbeiteten Kennzahlen einge-
gebenen Daten zu ermöglichen, erschienen die bis dahin entwickelten Arbeitsformen 
nicht effizient genug. Daher wurden auf der Basis der vorhandenen Sozialstrukturda-
ten die Jugendämter, wie bereits oben beschrieben, zu Vergleichsringen zusammen-
gefasst. Insgesamt ergaben sich acht Vergleichsringe mit einer Größe von vier bis zu 
zehn Jugendämtern. Dabei stieß die Zuordnung zunächst nicht überall auf Zustim-
mung. Vor allem wurde von Jugendämtern die Forderung erhoben, nicht die Sozial-
strukturdaten, sondern die Jugendhilfedaten (wie Fallzahlen, Kosten, Personalaus-
stattung, Ähnlichkeit in der Organisationsstruktur  zur Grundlage) der Zuordnung zu 
machen. Zum einen war es ungewohnt, sich künftig mit Jugendämtern außerhalb der 
gewohnten regionalen Zuordnung in einem Arbeitsgremium wiederzufinden. Immer-
hin sollte in diesen Vergleichsringen ja auf der Basis der Kennzahlenvergleiche auch 
über Interna der Jugendämter gesprochen werden können.  
Zudem fanden sich Jugendämter mit sehr unterschiedlicher Größe in einem Ver-
gleichsring wieder, was Zweifel an einer tatsächlichen Vergleichbarkeit hervorrief. 
Schließlich gab es auch die Situation, dass Jugendämter miteinander in einem Ver-
gleichsring zusammen waren, zwischen denen es finanzielle Ausgleichszahlungen 
oder andere unmittelbare Beziehungen gab. Auch die unterschiedliche Größe der 
Vergleichsringe gab Anlass zur kritischen Beurteilung des Ergebnisses21. 
Seitens der GEBIT und des LS wurde und wird jedoch mit einer gewissen Hartnä-
ckigkeit an dieser Form der Zuordnung festgehalten. Gerade um Beliebigkeiten aus-
zuschalten und Zuordnungen nach regionaler Verteilung oder Gewohnheit zu verhin-
dern, werden auch vereinzelt auftauchende, manchmal sehr drängend vorgetragene 
Wechselwünsche in der Regel abgelehnt. Der objektive Zuordnungsmaßstab hat sich 

                                            
20 Der Versuch, diese Datenbankanwendung eines vom Land finanzierten Projektes auf einem Server des Landes zu installie-
ren, scheiterte in der Zusammenarbeit mit dem heutigen LSKN an offenbar unüberwindbaren und schwer nachvollziehbaren or-
ganisatorischen und Datenschutzgründen; nach fast einem Jahr erfolgloser Versuche, das LSKN zu einer Umsetzung zu bewe-
gen, wurde die Datenbank auf einem externen privaten Server installiert.  
21 Die GEBIT weist in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hin, dass die Berechnung nach rein mathematisch-
statistischen Verfahren erfolgt ist, lediglich die mögliche Höchstzahl der Vergleichsringe ist vorgegeben worden. 
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in den vergangenen Jahren tatsächlich als belastbare Grundlage für die teilweise kri-
tischen und kontroversen Fachdiskussionen erwiesen und wurde nach einer kurzen 
Eingewöhnungsphase von der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Jugendämter 
nicht in Frage gestellt. Unbequemen fachlichen Diskussionen kann auf Grund dieser 
Zuordnung nach soziostruktureller Ähnlichkeit nicht mehr ohne Weiteres mit der Be-
gründung „man sei ja nicht vergleichbar“ ausgewichen werden. 
Zudem erweist sich gerade die gegenüber der regionalen Zuordnung andere Zu-
sammensetzung nach Einschätzung einer Reihe von Jugendamtsleitungen als hilf-
reich, weil damit Kontakte zu Jugendämtern entstanden sind, mit denen zuvor weni-
ger oder gar kein Kontakt bestanden hatte. Schließlich gilt nach wie vor die Grund-
annahme, dass die sozialstrukturellen Bedingungen eines Jugendamtsbezirkes we-
sentlicher, wenn auch nicht einziger Grund für die Erbringung bestimmter Jugendhil-
feleistungen ist.   
  
Allerdings erwies sich die Vorstellung, die GEBIT müsse nur die ersten zwei Sitzun-
gen der Vergleichsringe betreuen und diese würden dann ohne wissenschaftliche 
Begleitung selbständig weiter arbeiten, schnell als Illusion. Zur vertieften Kennzah-
lenanalyse und Bereitstellung von Auswertungsinstrumenten fehlen dem LS und den 
Jugendämtern die erforderliche sozialwissenschaftliche Kompetenz und vor allem 
Projekterfahrung. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die Arbeit 
der Vergleichsringe und damit eines wesentlichen Strukturelementes der IBN ohne 
sozialwissenschaftliche Unterstützung längst zum Erliegen gekommen wäre oder 
sich auf einen jährlichen Kennzahlenvergleich mit oberflächlichen Erklärungsversu-
chen beschränken würde.  
 
 
 b. Die Erklärungs- und „Aha“-Phase“ 

 
 
Es bestand nach der Kennzahlendefinition und der Zuordnung der Jugendämter zu 
den Vergleichsringen eine große Erwartung an die Vorlage des ersten Kennzahlen-
reports. Im Herbst 2006 konnte die GEBIT dann die ausgewerteten Kennzahlen für 
jeden Vergleichsring vorlegen, wobei diese in identischer Weise aufgebaut waren. 
Neben dem jeweiligen Kennzahlbezogenen Minimal- und Maximalwert für die ge-

samte IBN finden sich auch die Minimal- und 
Maximalwerte des eigenen Vergleichsrings. Zudem 
wird der Mittelwert für die IBN und den jeweiligen 
Vergleichsring ausgewiesen. Darunter sind dann in 
alphabetischer Reihenfolge die Jugendämter mit ih-
ren jeweiligen Werten aufgeführt. Dadurch lässt sich 
bezogen auf ein Ziel und die dazu gehörigen 
Kennzahlen sehr schnell erkennen, wo das eigene 
Jugendamt im Vergleich zu den anderen 
Jugendämtern des Vergleichsringes und zur 
gesamten IBN steht, wobei nicht selten die 
Mittelwerte als erste und wesentliche Orientierungs-
größe genutzt werden.  
Die jedes Jahr erstellten Reports sind das Daten-
herzstück der IBN. Hier findet sich in langen 
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Zahlenreihen der zusammengefasste Überblick über die Jugendhilfe in Niedersach-
sen. Für die IBN-Eingeweihten bedarf es inzwischen nur noch eines kurzen Blickes 
auf die Zahlenreihen, um die Kernfragen und Entwicklungen überblicken und ein-
schätzen zu können. Das hat zwei Gründe: zum einen ist den IBN-Beteiligten die 
Systematik und die Aussage dieser Zahlenreihen inzwischen „in Fleisch und Blut“ 
übergegangen, zum anderen ist allen Beteiligten die inhaltliche Diskussion aus ihren 
Vergleichsringen und der IBN bekannt, so dass sie sehr schnell wissen, welche Zah-
lenreihen  die zentralen Frage- und Problemstellungen enthalten. 
 
So zentral diese Zahlenkolonnen sind und so schnell sie inzwischen gelesen und in-
terpretiert werden können, so schwierig ist es bisweilen, Außenstehenden die ent-
sprechenden Botschaften zu vermitteln. Dies hat seine Ursache vor allem in der Tat-
sache, dass die IBN vor allem dem einzelnen Jugendamt Unterstützung bei der Steu-
erung liefern soll und es gerade nicht das erstrangige Ziel der IBN war und ist, „schi-
cke Hochglanzberichte“ zu liefern. 
Durch diese Herangehensweise wirken die Beteiligten möglicherweise ein wenig wie 
Mitglieder einer geheimen Bruderschaft, die nur den Eingeweihten bekannte Zeichen 
und Botschaften miteinander austauschen, die aber für Nicht-Eingeweihte  das Buch 
mit den sprichwörtlichen sieben Siegeln22 bleiben. 
 

 
 
Typischer Reportbogen; eine Excel-Tabelle, die alle zusammengetragenen Kennzahlen in langen Kolonnen 
ziemlich unanschaulich enthält.  
 
Nicht nur einmal fiel in Gesprächen mit den „Nichteingeweihten“ das Wort vom Da-
tenfriedhof beim Blick auf die Datenreihen. Auch wenn das Bild aus Sicht der IBN 
falsch ist, weil die Daten ja innerhalb der IBN „leben“ und auch außerhalb der IBN 

                                            
22 Wobei eigentlich, folgt man dem Johannesevangelium, die Sieben Siegel besser nicht aufgebrochen werden, weil das dann 
die Apokalypse auslöst 
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Leben entfalten sollen, versteckt sich hinter diesen Aussagen die immanente Kritik, 
dass mit diesen Daten außerhalb der IBN niemand so recht etwas anfangen könne. 
Diese Kritik ist insoweit berechtigt, dass es bislang noch nicht hinreichend gelungen 
ist, die Datenkolonnen in verständliche textliche und grafische Darstellungen mit den 
wesentlichen Aussagen, den signifikanten Veränderungen zum Vorjahr zu überset-
zen und diese zu interpretieren. Nach wie vor ist die IBN ein stark nach innen gerich-
tetes System, das den bislang erreichten Erkenntniswert noch nicht ausreichend 
nach außen transportiert hat. Auch wurden die IBN-Vertreterinnen und -vertreter in 
den Jugendämtern auch bislang nicht hinreichend mit dem erforderlichen Rüstzeug 
dazu ausgestattet23. 
Die erforderlichen Schulungen, um die Daten auswerten, aufbereiten und damit ar-
beiten zu können, konnten in Folge der anderweitig gebundenen Personalkapazitä-
ten nicht angeboten werden; zudem arbeiten offenbar auch nicht alle Jugendämter 
mit den Daten.  
 
Die ersten Reports lösten zunächst erhebliche Irritationen aus. Zum ersten Mal wa-
ren die Jugendämter in der Lage, auf grundsätzlich gleicher Datengrundlage Verglei-
che anzustellen. Da in den Vergleichsringen zudem, wie bereits weiter oben ausge-
führt, Jugendämter mit vergleichbaren oder sozialstrukturellen Bedingungen in den 
Vergleich eintreten konnten, stießen die Daten an einigen Stellen auf erhebliches Be-
fremden. Die Abweichungen erwiesen sich als weitaus größer, als es auf Grund der 
vorgegebenen Rahmenbedingungen erklärbar war. Bei bestimmten Fallarten (ambu-
lante Hilfen, Hilfen nach § 35 a SGB VIII) gab es extremen Differenzen zwischen den 
Minimal- und den Maximumwerten24. Auch bei den Kosten pro Fall zeigten sich Un-
terschiede, die erklärungsbedürftig waren. 
 
Einige „Ausreißer“ im Datentableau ließen sich aufklären, da im ersten Durchlauf 
doch noch zahlreiche Daten falsch eingegeben worden waren. Das lag zum einen an 
unterschiedlich verstandenen Definitionen (die in Folge dieser Erfahrungen dann 
noch einmal nachgeschärft werden mussten), zum zweiten daran, dass es unter-
schiedliche Zähl- und Verfahrensweisen gegeben hatte und zum Dritten daran, dass 
in vielen Jugendämtern die dort verwendete Software zur Dokumentation von HzE-
Leistungen nicht kompatibel mit dem IBN-Datenerfassungssystem war. In einigen 
Jugendämtern erfolgten die Erfassungen noch mit der Hand und den im Arbeitsfeld 
tätigen Kolleginnen und Kollegen musste erst nahegebracht werden, was sie jetzt zu 
erfassen und weiterzugeben hatten. 
Dennoch konnten diese Umsetzungs- und Erfassungsschwierigkeiten, die im ersten 
Jahr einer so umfassenden und neuen Prozedur nicht wirklich überraschend waren, 
viele der Unterschiede nicht erklären.  
 
Daher begannen verschiedene Diskussionsprozesse mit dem Versuch, Erklärungs-
ansätze für die unterschiedlichen Fallzahlen zu finden. So wurden Verfahren z.B. der 
Hilfeplanfeststellung verschiedener Jugendämter ebenso erläutert wie die Vorge-

                                            
23 Es gibt natürlich Veröffentlichungen wie den Zwischenbericht und den Bericht über Steuerungsmöglichkeiten in der Jugendhil-
fe, der auch den Hauptverwaltungsbeamten zugegangen ist; diese Berichte sind aber nach wie vor sehr theoretisch, bedürfen 
einer Ergänzung z.B. der jährlichen Dateninterpretation und einer Sicht auf das jeweilige Jugendamt. 
24 So lag z.B. in einem Vergleichsring im Jahr 2006 der Minimal-Wert bei 3,1 Hilfen nach § 35 a pro 1.000 Kinder- und Jugendli-
che, während der Maximal-Wert bei 12,4 Hilfen lag, im Jahr 2009 betrugen im selben Vergleichsring die Werte 3,8 und 14,9, 
haben sich also nicht verändert. Das lässt sich durch offenbar deutlich unterschiedliche fachliche Konzepte erklären.  



 
 
Dr. Dirk Härdrich, Nds. Landesamt für Soziales. 
Möglichkeiten und Grenzen gezielter Wirkungssteuerung in der  
Jugendhilfe am Beispiel der „Integrierten Berichterstattung Niedersachsen IBN“ 

 

21 

hensweise bei Teilleistungsstörungen sowie die teilweise erheblich voneinander ab-
weichenden Personal- und Finanzstrukturen. 
In einer ersten Runde stellten die Jugendämter sich gegenseitig ihre Organisations- 
und Ablaufstrukturen vor, in der Erwartung, in möglicherweise unterschiedlichen 
Strukturen Erklärungsmuster für die beobachteten Unterschiede finden zu können. 
In einem anderen Schritt wurden anonymisierte Hilfepläne einzelner Jugendämter 
ausgetauscht und versucht, auf dieser Basis im eigenen Jugendamt zu einer Ein-
schätzung des erforderlichen Hilfebedarfes zu kommen. 
Ebenso wurde untersucht, wie Hilfeplankonferenzen organisiert sind und wie in der-
artigen Konferenzen der Weg zur jeweiligen Hilfeentscheidung ist. Außerdem wurde 
intensiv über Rolle und Aufgabe von Leitung und das Maß der Einflussnahme auf 
das operative Geschäft diskutiert. 
Angesprochen, wenn auch noch nicht im Detail untersucht, wurde auch, welchen 
Einfluss die Angebote freier Träger im Einzugsbereich der Jugendämter auf die Defi-
nition und Gewährung von Hilfen hat. Insbesondere bei der Frage ambulanter oder 
teilstationärer Hilfen oder der Entscheidung, ob eine Eingliederungshilfe gem. § 35 a 
SGB VIII erforderlich ist, könnte das Vorhandensein entsprechender Trägerangebote 
oder entsprechender Fachleute vor Ort einen signifikanten Einfluss darauf haben, 
welche Hilfen ein Jugendamt gewährt oder welche nicht. 
 
Wenig überraschendes, in dieser Deutlichkeit aber durchaus erhellendes Ergebnis 
war, dass es in den 53 an der IBN beteiligten Jugendämtern eine fast nicht über-
schaubare Vielzahl von Organisationsstrukturen, Verfahren und Leitungsmethoden 
gab und gibt, die offenbar einen erheblichen Einfluss auf die Gewährung der Ju-
gendhilfe haben. Die idealtypische Situation, dass es für einen Leistungsberechtigten 
egal sein müsste, in welchem Jugendamt in Niedersachsen er seinen Leistungsan-
trag stellt, gibt es in der Realität so nicht. 
An dieser Stelle sei aber auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht das 
Ziel der IBN ist, durch Zahlenvergleiche und daraus resultierende fachliche Diskussi-
onen gerade auch vor dem Hintergrund der kommunalen Selbstverantwortung eine 
Egalisierung der Niedersächsischen Jugendhilfe zu erreichen. Vordringlich ist das 
Sichtbarmachen von Unterschieden, um damit die Plattform für fachlichen Aus-
tausch, Bewusstmachen eigener Strukturen und die Möglichkeit kollegialer Beratung 
auf sachlich begründeter und vergleichbarer Grundlagen zu bieten. Zudem ergibt 
sich damit die Möglichkeit, sich über die fachlichen Standards professionellen Han-
delns in der Jugendhilfe zu verständigen. 
 
 
     c. Die Erkenntnisphase 
 
Nachdem es in mehreren Vergleichsring- und AG-Sitzungen gelungen war, die Zah-
len zumindest zu erklären oder Erklärungsansätze für Abweichungen zu finden, gab 
es eine neue Phase der IBN, in der mit verschiedenen Untersuchungsansätzen der 
Versuch unternommen wurde, Zusammenhänge zu erklären oder Gründe für die 
Abweichungen zu finden. Hinter diesen Versuchen steckt die Überlegung, dass es 
zur sinnvollen Steuerung in der Jugendhilfe unerlässlich ist, die Steuerungsmöglich-
keiten – also die Stellschrauben des Systems - offenzulegen. Nur so lassen sich An-
strengungen vermeiden, die sich letztlich als wirkungslos erweisen, weil es die ver-
muteten Zusammenhänge gar nicht gibt. 
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Eine der ersten größeren Untersuchungen in der Erkenntnisphase, der so genannten 
Phase II der IBN war der Versuch, auf der Basis der inzwischen in der Datenbank 
enthaltenen umfangreichen Sozialstruktur-, Fach- und Befragungsdaten mittels sta-
tistischer Methoden  vermutete Zusammenhänge zu untersuchen. Dazu wurden die 
Jugendämter gebeten, für sie wichtige Fragestellungen zu melden, die daraufhin von 
der GEBIT nach statistischen Methoden untersucht wurden. 
Gerade der Zusammenhang zwischen der Sozialstruktur des jeweiligen Jugend-
amtsbezirkes und den Jugendhilfeleistungen war dabei von herausgehobenem Inte-
resse, weil ein möglicher Zusammenhang ja die Grundannahme nicht nur der IBN 
war und ist. 
Bei der Untersuchung ergab sich zur großen Überraschung der Jugendamtleitungen 
ein deutlich geringerer unmittelbarer Zusammenhang zwischen den sozialstrukturel-
len Gegebenheiten und den jeweilige Jugendhilfeleistungen als erwartet. Zur Erklä-
rung gerade der unterschiedlichen Verteilung der Jugendhilfeleistungen müssen wei-
tere Aspekte wie: 

• die Organisationsstrukturen des jeweiligen Jugendamtes 
• Veränderungsprozesse in der Ablauf- und Aufbauorganisation des betreffen-

den Jugendamtes 
• Anbieter- und Angebotssituation in der betreffenden Region 
• sowie Leitungsverhalten und Organisationskultur im Jugendamt25 

herangezogen werden. 
 
Ähnlich kompliziert stellen sich auch andere untersuchte Zusammenhänge dar. So 
lässt sich die sog. „Kämmerer-These“, dass ein größerer Personalkörper im Jugend-
amt automatisch zu erhöhtem Fallaufkommen führt, mit den IBN-Daten als offen-
sichtlich falsch überführen. Auch die in Sozialarbeiterkreisen über viele Jahre immer 
wieder vorgebrachte Theorie, dass ein Ausbau von ambulanten Hilfemaßnahmen 
gleichsam automatisch zu einem Sinken der stationären Quote führen müsste,  kann 
auf der Grundlage der IBN als nur in Ausnahmefällen zutreffend beschrieben wer-
den. Ebenso ließen sich andere einfache Ursache-Wirkungsbeziehungen wie „Aus-
länderanteil und Jugendhilfequote“ nicht finden. In der Regel bedurfte es der Einbe-
ziehung einer weiteren Dimension (bei diesem Beispiel Bildungs- und Arbeitslosig-
keit), um einen Zusammenhang erklären zu können. Auch bei der Behauptung, dass 
die Motivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unmittelbar abhängig von ihrer 
jeweiligen Arbeitsbelastung ist, ließ sich in dieser Eindimensionalität nicht bestätigen. 
Leitungsverhalten und Organisationskultur des Jugendamtes sind ebenso wichtige 
Faktoren, die erheblichen Einfluss auf die Mitarbeiterinnen-/ Mitarbeitermotivation 
haben können. 
Ungeachtet der einzelnen Untersuchungsergebnisse, die hier nicht im Detail vorge-
stellt werden können, ergab sich die „Ent-täuschung“26 und Ernüchterung, dass „es 
keine einfachen Abhängigkeitsmechanismen gibt, die die fachlichen Konzepte der 
Jugendhilfe bestimmen“.27 
Trotz dieser differenzierten Ergebnisse gibt es natürlich einen signifikanten Zusam-
menhang zwischen den sozialstrukturellen Bedingungen, die in einem Jugendamts-

                                            
25 Ausführlich dazu: Dr. Friedrich-Wilhelm Meyer/ Elke Bruckner: „IBN – Bericht zur Analyse der Kennzahlen im rahmen der 
Phase II des Projektes“ Münster, Oktober 2007, hier S. 56  
26 „Ent-täuschung“ mein hier nicht nur die Frustration über ein nicht erwartetes Ergebnis. Gemeint ist hier auch, dass Täuschun-
gen offenbar werden und damit die Möglichkeit gegeben wird, sich stärker an der Realität zu orientiere, was natürlich für eine 
erfolgreiche Steuerung unverzichtbar ist. 
27 Eb.da, S. 95 
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bezirk gegeben sind und dem Handeln der Jugendämter. Er ist nur nicht so absolut 
und eindimensional ausgeprägt, wie zuvor vermutet oder von der Verwaltung und 
Politik der Jugendhilfe unterstellt. Diese Klarstellung ist an dieser Stelle wichtig, weil 
sich inzwischen bei dem einen oder anderen Beteiligten in der IBN der Sprach-
gebrauch durchgesetzt hat, es gebe keinen oder keinen signifikanten Zusammen-
hang zwischen beiden Faktoren, was derart verkürzt eine Fehlinterpretation der Er-
gebnisse aus der Phase II darstellt. 
 
Ausgehend von den Ergebnissen dieser Untersuchung haben einige Vergleichsringe 
sich in der Folge intensiver mit der Frage des Leitungseinflusses auf Hilfeplanent-
scheidungen befasst. Dazu wurden zunächst die jeweiligen Hilfeplanverfahren der 
beteiligten Jugendämter vorgestellt und in einem zweiten Schritt analysiert, in wel-
chem zeitlichen und inhaltlichen Umfang Leitung unmittelbar oder mittelbar an der 
Hilfeplanentscheidung beteiligt ist. Unterstützt wurde diese Diskussionsphase durch 
eine Auswertung von Seiten der GEBIT, in der ein Zusammenhang zwischen den Hil-
feplankosten und dem dargestellten Leitungseinfluss untersucht wurde. Auch hier 
gab es zum einen das Ergebnis, dass Hilfeplanverfahren und Leitungseinfluss in den 
Jugendämtern höchst unterschiedlich organisiert sind, dass aber durchaus ein Zu-
sammenhang zwischen der direkten Leitungsbeteiligung bei Entscheidungen und der 
Kostenseite festzustellen ist.  
 
Die Erkenntnisphase ist natürlich nicht beendet, da es immer wieder offene und zu 
klärende Fragestellungen gibt, die einer Untersuchung bedürfen. So gibt es deutliche 
Hinweise darauf, dass z.B. die Größe und Organisationsform eines Jugendamtes ei-
nen viel geringeren Einfluss auf Jugendhilfeentscheidungen hat, als der jeweilige 
Mitarbeiter/ die jeweilige Mitarbeiterin und deren fachliches Selbstverständnis. 
Nach wie vor noch nicht vertieft untersucht ist der Einfluss der Anbieter- und Ange-
botsstruktur in der Region auf die Jugendhilfeleistungen. Auch noch nicht geklärt ist 
die Frage, ob und - wenn ja - welche Fachstandards es in der Fallarbeit gibt und ob 
es darüber innerhalb des Jugendamtes aber auch zwischen den IBN-Jugendämtern 
ein vergleichbares gemeinsames Verständnis gibt oder geben kann. Von daher wird 
sich die Erkenntnisphase auch nicht abschließen lassen, sondern wird sich mit un-
terschiedlicher Intensität weiter fortsetzen und, wie bereits beschrieben, immer neue 
Steuerungsimpulse auslösen.. 
 
 
Modellprojekte zur Vertiefung einzelner Erkenntnisprozesse 
 
Ein besonderes Projekt in dieser Erkenntnisphase war der Versuch, sich intensiver 
dem Thema „Personalbemessung im ASD“ zu widmen. Ausgangspunkt war die 
Feststellung, dass allein die zahlenmäßige Erfassung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter eines Jugendamtes und der Vergleich z.B.  mit der Einwohnerzahl des jewei-
ligen Jugendamtsbezirkes oder der individuellen Fallbelastung keine hinreichende 
Aussage über die tatsächliche subjektive Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und die Mitarbeiterzufriedenheit ermöglicht.  
Zudem bilden die Zahlen einen „Ist-Zustand“ ab, lassen einen möglichen Soll-
Zustand (wie immer der auch ausgestaltet sein mag) außer Acht. Daher wurde der 
Versuch gemacht, die nachstehenden Dimensionen  in einem Modellprojekt im Jahr 
2009 näher zu untersuchen: 
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� Definition von Qualitätsstandards zur Erbringung von Hilfen zur Erziehung  
� Identifikation von Kernarbeitsprozessen im Rahmen der Erbringung von Hilfen 

zur Erziehung  
� Dokumentation der Zeitanteile der Arbeiten  
� Beschreibung des Sollzustandes 
 
Zusammen mit zehn Jugendämtern wurden Tätigkeiten von ASD-Mitarbeiterinnen 
und –Mitarbeitern typisiert28, Arbeitsschritte und Geschäftsprozesse analysiert und 
dargestellt und schließlich auf dieser Basis in den beteiligten Jugendämtern eine in-
ternetbasierte individuelle Zeiterfassung innerhalb des ASD vorgenommen. 
Im Ergebnis, das im Mai 2009 in einer IBN-internen und im November 2009 in einer 
bundesweiten Fachtagung vorgestellt wurde, stellte sich heraus, dass es auch hier 
von Jugendamt zu Jugendamt deutlich abweichende Zeitverteilungsmuster gab, die 
einer internen Klärung bedurften. Es war aber im Rahmen dieses Projektes ein Aus-
wertungswerkzeug entwickelt worden, das es grundsätzlich jedem IBN-Jugendamt 
ermöglichen würde, in vergleichbarer Weise herauszuarbeiten, wie sich die Arbeits-
zeit der ASD-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeiter verteilt. Es ist jedoch nicht gelungen, 
den Idealzustand einer ASD-Ausstattung zu definieren. Das war auch nicht Anspruch 
des Modells, wäre aber sicherlich ein gern gesehenes Ergebnis gewesen. Eine all-
gemeingültige  „Bemessungszahl“ konnte es nicht geben und sie hätte als Ergebnis 
im Alltag den Jugendämtern auf Grund ihrer höchst unterschiedlichen Ausgangsposi-
tionen nicht weitergeholfen.29  (Debatte über das professionelle Selbstverständnis, 
sowie MA Einschätzung zur eigenen Person). 
 
Derzeit findet ein zweites Projekt statt, dass sich mit der Problematik des höchst un-
terschiedlichen Umgangs der Jugendämter mit dem Komplex der Eingliederungshilfe 
für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII befasst. Aus-
gangspunkt waren die selbst bei sozialstrukturell ähnlichen Jugendamtsbezirken gra-
vierend abweichenden Fallzahlen bei den „35a-Fällen“, die nur mit unterschiedlichen 
fachlichen und organisatorischen Entscheidungen innerhalb der Jugendämter, nicht 
aber mit einem aus der Sozialstruktur erklärbaren Fallaufkommen korrespondieren. 
Bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen nach § 35a SGB 
VIII gibt es neben der unterschiedlichen Praxis in den Jugendämtern Hinweise, dass 
die Fallzahlen von der Versorgungssituation im medizinischen Bereich (Nähe zur 
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Versorgungssituation mit niedergelassenen 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten usw.) beeinflusst werden. 
   
Ziel des Projektes ist es, Empfehlungen zum gesamten Verlauf einer Hilfe für see-
lisch behinderte junge Menschen zu entwickeln, von der Information bei Antragstel-
lung, dem gesamten Falleingangsmanagement, der Prüfung der seelischen Gesund-
heit, der Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung und der damit verbundenen Hilfepla-
nung. Die Empfehlungen sollen unter dem Leitsatz „Junge Menschen mit seelischer 
Behinderung sind sozial integriert“ alle für diese Form der Eingliederungshilfe rele-
vanten Informationen über rechtliche Grundlagen der Eingliederungshilfe, der ICD 
10, die verschiedenen Testverfahren, Fragebögen usw. beinhalten. Die Empfehlun-

                                            
28 Dabei wurden auch so scheinbar harmlose Tätigkeiten wie „Teeküchengespräche“ , Fahrzeiten u.a. vertieft diskutiert und de-
finiert, um ein möglichst realistisches Bild der täglichen Arbeit im ASD zeichnen zu können.  
29 Wie bei dem Buch bzw. Film „Per Anhalter durch die Galaxis“, bei der vom Computer als Antwort auf die Frage „nach dem 
Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ als Antwort die Zahl 42 ausgeworfen wird,  die mit absoluter Sicherheit korrekt, 
aber völlig unbrauchbar ist, weil die Frage zu Beginn zu unklar war.  
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gen werden im Jahr 2011 erarbeitet, anschließend intern diskutiert und überprüft und 
sollen dann im ersten Halbjahr 2012 allen IBN-Jugendämtern zur Verfügung gestellt 
werden. Natürlich ist auch eine Veröffentlichung über die IBN hinaus vorgesehen, um 
mit den niedersächsischen Erkenntnissen auch die bundespolitische Debatte mit füh-
ren zu können. 
 
 
 d. Die Steuerungsphase 
 
Konzipiert ist die IBN als Steuerungsinstrument für Leitung in Jugendämtern. Dazu 
bedurfte es zunächst – und das ist vorstehend beschrieben worden - geeigneter In-
strumente für die Steuerung, aber auch erster Einschätzungen über Steuerungsspiel-
räume und mögliche Wirkmechanismen. Es ist banal, aber dennoch von Bedeutung: 
Nur wenn ich weiß, wo Steuerungsspielräume sind und welchen Hebel ich in welcher 
Weise bewegen muss, um ein mögliches Ziel zu erreichen, gibt es überhaupt die 
Möglichkeit der Steuerung30. Um jedoch zu steuern, bedarf es mindestens drei Vor-
aussetzungen: 

• Ich muss steuern wollen 
• Ich muss steuern können 
• Ich muss ein Ziel definieren, dass ich ansteuern will. 

 
Im Jahr 2009 wurde in einem Teil der IBN der erste Versuch in diese Richtung unter-
nommen. Dazu begannen Jugendämter, ausgehend von den Kennzahlergebnissen 
ihres eigenen Jugendamtes im Vergleich zu den Jugendämtern ihres Vergleichsrin-
ges Bereiche zu definieren, in denen sie eine Veränderung der Zahlen erreichen 
wollten (.z.B. Senkung der 35 a-Quote, Reduzierung der stationären Unterbringung 
o.ä.) und definierten dazu einen Zielwert. Gleichzeitig sollte von der GEBIT unter-
sucht werden, ob es in Folge der angestrebten Veränderung in einem Feld der Ba-
lanced-Score-Card zu bemerkbaren Veränderungen in den drei anderen Felder 
kommen würde. Nach dem Grundprinzip der BSC sind alle vier Felder in einer Ba-
lance, aber miteinander verknüpft, so dass Veränderungen in einem Feld eigentlich 
auch zu Veränderungen in einem oder mehreren der anderen Felder führen müssen. 
Das sollte an diesem Beispiel praktisch untersucht werden. 
 
Schließlich vereinbarten die Jugendämter, sich gegenseitig auch vorzustellen, mit 
welchen Maßnahmen sie die angestrebten neuen  Zielwerte zu erreichen gedachten.  
Dieser Prozess ist derzeit nach wie vor im Gang. Er wird noch nicht in allen Ver-
gleichsringen durchgeführt und die vorliegenden Ergebnisse sind noch nicht aussa-
gekräftig genug, um daraus bereits weitere Schlussfolgerungen ziehen zu können. 
Bemerkenswert ist an diesem Prozess jedoch, dass nach einem längeren Erklä-
rungs- und Erkenntnisprozess nunmehr begonnen wird, das erarbeitete Instrumenta-
rium intensiver zu nutzen, um grundlegender und weitergehender als bislang und vor 
allem datenbasiert in Jugendämtern zu steuern.  
Damit ist die IBN nach nunmehr sechs Jahren an einem Projektziel angekommen, für 
die Jugendämter ein Steuerungs- und Erkenntnisinstrument zu entwickeln, auch 

                                            
30 Jeder kennt die Spielsachen für Kleinkinder, bei denen zwar Knöpfe, Hebel und Steuerungsräder vorhanden sind, die aber 
natürlich keine Wirkung entfalten. Das Kind hat aber in seiner Vorstellung den Eindruck, steuern zu können, auch wenn das der 
Realität nicht entspricht.  
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wenn die Gestaltung und die Handhabung bei weitem noch nicht als optimal zu be-
zeichnen sind. 
 
 
6.  Bewertung der IBN 2004 bis 2010 
 
Als die Integrierte Berichterstattung Niedersachsen als Modellprojekt gem. § 85 Abs. 
2 SGB VIII im Jahr 2004 begann, war sie auf einen Zeitraum von drei Jahren ausge-
legt. Es wurde zudem erwartet, dass sich 20 bis 30 der damals 63 niedersächsischen 
Landkreise und Städte mit eigenem Jugendamt an der IBN beteiligen würden. Beide 
Rahmenbedingungen erwiesen sich als nicht realistisch. Wie bereits weiter oben 
ausgeführt, bestand schließlich von 53 der insgesamt 61 niedersächsischen Jugend-
ämter der Wunsch an einer Teilnahme. Auch der in Aussicht genommene Zeitrah-
men sowie der Projektstatus waren letztlich für den Aufbau eines derart komplexen 
Steuerungssystems, das zudem noch zusammen mit den Jugendämtern zu entwi-
ckeln war, viel zu kurz bemessen. 
 
Gerade der Wunsch fast aller niedersächsischen Jugendämter an einer Beteiligung 
stellte sich als große Herausforderung für die IBN dar, auch in Folge großer Unter-
schiede zwischen den Jugendämtern und der damit einhergehenden Leistungsfähig-
keit, z.B. an einem so ambitionierten Projekt teilnehmen zu können. .  
In der IBN variiert die Einwohnerzahl in den Zuständigkeitsbereichen der beteiligten 
Jugendämter31 insgesamt von 40.084 in der Stadt Laatzen bis zu 509.468 in der 
Stadt Hannover. In der IBN sind insgesamt 37 Landkreise bzw. deren Jugendämter 
vertreten, deren Einwohnerzahl zwischen 50.253 im Landkreis Lüchow-Dannenberg 
und 415.875 Einwohnern in der Region Hannover32 liegen. Gliedert man dies nach 
Größenordnungen auf, so ergibt sich folgendes Bild: 
 

• Größenklasse 1 (bis 100.000 EW.) 9 Städte, 8 Landkreise 
• Größenklasse 2 (100.001 bis 200.000 EW) 6 Städte, 23 Landkreise 
• Größenklasse 3 (200.001 bis 300.000 EW) 3 Landkreise 
• Größenklasse 4 (über 300.000 EW) 1 Stadt, 2 Landkreise 

 
 
Hinzu kommen unterschiedliche Größe und Struktur der Städte und Landkreise. Bei 
den Landkreisen variiert die Einwohnerdichte von 65,9 Einwohnern pro km2 im Land-
kreis Uelzen bis zu 263 Einwohnern je km2 in der Region Hannover. Bei den Städten 
liegt diese Bandbreite bei 324 Einwohnern pro km2 in Lehrte bis hin zu 2.496 Ein-
wohnern je km2 in der Stadt Hannover.  
 
Auch in der Fläche gibt es bei den Jugendämtern der IBN eine große Bandbreite. Sie 
reichen von dem „kleinen“ Landkreis Peine in Ostniedersachsen mit einer Größe vom 
534 km2 bis hin zum mehr als fünfmal so großen Flächenlandkreis Emsland im 
Nordwesten des Bundeslandes mit einer Größe von 2.881,4 km2. Bei den beteiligten 
Städten hat Buxtehude mit 76,49 m2 die kleinste Fläche, während Salzgitter mit 
223,91 m2 flächenmäßig die größte Stadt in Niedersachsen darstellt. 

                                            
31 Stand 2009; auftretende Veränderungen sind für diese Betrachtung unbedeutend. 
32 Dabei sind hier nur die Einwohner berücksichtigt, für die das Jugendamt der Region zuständig ist, die Einwohner der Jugend-
ämter in den regionsangehörigen Städten Burgdorf, Laatzen, Langenhagen, Lehrte und Springe sind herausgerechnet worden..  
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Allein diese wenigen Strukturdaten der IBN-Jugendämter lassen erahnen, wie unter-
schiedlich die Jugendhilfe aufgestellt sein kann, auch wenn allein die Größe eines 
Jugendamtsbezirkes nicht allein entscheidend dafür ist. Schon die Personalkörper 
der Jugendämter sind unterschiedlich, die Herausforderungen weichen deutlich von-
einander ab, obwohl es überall um die gleichen fachlichen Themenstellungen geht. 
So existiert in Städten eher die Ballung verschiedener Problemstellungen, aber auch 
in der Regel eine große Breite von verfügbaren Angeboten und Möglichkeiten. Da-
gegen ist in großen Landkreisen zwar die Ballung von Problemlagen nicht ganz so 
ausgeprägt, oft stellt aber allein die Entfernung (Fahrtzeiten) z.B. zum Jugendamt 
und das fehlende oder schwer zu erreichende Angebot z.B. von Beratungsstellen ein 
wichtiges Struktur gebendes Moment dar. Darüber hinaus sind die Städte auch für 
den Kitabereich zuständig, der inzwischen sowohl von der Kostenseite als auch der 
fachlichen Steuerungsmöglichkeit einen großen Bereich darstellt. Die Landkreise da-
gegen sind in fast allen Fällen nur für übergeordnete Bereiche wie Kitaplanung oder 
–fachberatung zuständig, während die eigentliche Aufgabenerfüllung in diesem Ju-
gendhilfefeld den kreisangehörigen Städten und Gemeinden obliegt. 
 
Die Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen und die fachlich-inhaltliche Bearbeitung 
in der Breite und Tiefe wie vorstehend dargestellt erfordert bei über 50 teilnehmen-
den Jugendämtern mit einer derart unterschiedlichen Struktur aufwändigere Arbeits-
strukturen als es mit 25 Kommunen der Fall gewesen wäre. Das Ansinnen, so weit 
wie möglich alle Jugendämter auf dem Weg mitzunehmen und vor allem Zweifler, 
Kritiker und „Abweichler“ zu überzeugen und einzubinden, erforderte zahlreiche Zwi-
schenschritte und mehr Sitzungen, als idealtypisch in der Konzeption der GEBIT und 
des damaligen Landesjugendamtes vom September 2003 vorgesehen. 
 
Darüber hinaus war ursprünglich daran gedacht, die wissenschaftliche Begleitung 
nur für die Anschubphase und die Arbeit in der AG sicherzustellen. Der im Projekt 
entstandene Analysebedarf machte es dann aber, sollte es fachlich qualifiziert und 
fachlich vertieft erfolgreich weitergeführt werden, unverzichtbar, eine dauerhafte und 
auch auf die Vergleichsringe ausgedehnte sozialwissenschaftliche Unterstützung si-
cherzustellen. Diese ist allein durch die Fachgruppe LS und die Jugendämter nicht 
zu leisten. 
In der Rückschau ist es zu einem großen Teil auch dieser dauerhaften sozialwissen-
schaftlichen Begleitung zu verdanken, dass die IBN bei den Jugendämtern in Nie-
dersachsen eine hohe Akzeptanz genießt und bis heute ihre Prozessdynamik beibe-
halten hat – angesichts des nunmehr sechs Jahre andauernden Verlaufes mit einer 
komplexen Arbeitsstruktur und (noch) teilweise fehlenden Steuerungsergebnissen 
ein erstaunliches Phänomen. 
 
Das mit Abstand entscheidende und wesentliche Ergebnis der IBN ist eine neue Dy-
namik in der niedersächsischen Jugendhilfediskussion. Es ist das Verdienst der IBN, 
dass es gelungen ist, hier einen Entwicklungsprozess für die Jugendämter insge-
samt, aber auch für einzelne Jugendämter auszulösen, der in dieser Form weder mit 
der vorangegangenen Situation noch mit der in anderen Bundesländern zu verglei-
chen ist. 
Das hat ganz wesentlich mit einer ausgesprochen vertrauensvollen Zusammenarbeit 
zwischen den IBN-Verantwortlichen im LS und den Jugendämtern zu tun. Dies ist 
zum einen dem Umstand geschuldet, dass sich das Landesamt gemäß dem Ur-
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sprungsauftrag aus dem Niedersächsischen Sozialministerium auf die fachliche Mo-
deration und Organisation konzentrieren und keine eigenen fachlichen Ziele vertreten 
musste. Damit behielt das Land seine neutrale Position. Zu dieser neuen vertrauens-
vollen Arbeit zwischen dem LS und den beteiligten Jugendämtern hat auch beigetra-
gen, dass es gelungen ist, die teilweise sehr in Details einzelner Jugendämter hinein-
reichende Diskussionsergebnisse vertraulich zu behandeln und es weder Veröffentli-
chungen von Rankings, wie zu Beginn befürchtet, noch andere Verhaltensweisen 
gegeben hat, die als Missbrauch der Informationen hätten verstanden werden kön-
nen. Es ist aber auch wesentlich darauf zurückzuführen, dass die im LS für die IBN 
verantwortlichen Personen sich in hohem Maße mit dem Projekt identifiziert haben 
und von den Jugendämtern als vertrauenswürdige und fachlich kompetente „Kolle-
ginnen/ Kollegen“ akzeptiert und anerkannt wurden.  
 
Für die öffentliche Jugendhilfe in Niedersachsen war die IBN ein in der Rückschau 
bemerkenswertes Element der Selbstvergewisserung und der fachlichen Bereiche-
rung. Durch die IBN sind unter den Jugendämtern neue Möglichkeiten des fachlichen 
Austausches und der kollegialen Beratung entstanden, die ein zusätzliches Element 
zu den Arbeitstagungen der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter Niedersachsen 
und Bremen AGJÄ sind. 
Für die öffentliche Jugendhilfe in Niedersachsen hat die IBN eine inzwischen solide 
und nunmehr für vier Jahre vorliegende vergleichbare Datenbasis erbracht, die es in 
dieser Form vorher in der Jugendhilfe nicht gab und bislang in keinem anderen Ar-
beitsbereich gibt. An dieser Stelle hat sich die Sorgfalt der Datendefinition und der 
Datenerhebung mit den zeitlichen Schleifen mehr als ausgezahlt. Die Organisation 
der Vergleichsringe ist zudem eine inzwischen stabile, vertrauensvolle und schwer 
verzichtbare Arbeitsbasis für die Jugendämter, um auf der Basis der vorliegenden 
Zahlen fachliche Steuerungsdiskussionen führen zu können. Es ist sicherlich nicht 
vermessen, zu behaupten, dass kein anderer Arbeitsbereich in Niedersachsen in Be-
zug auf die Entwicklung von Steuerungsmöglichkeiten und dem gemeinsamen fachli-
chen Austausch so weit vorangeschritten ist wie die öffentliche, in der IBN vertretene 
Jugendhilfe. 
 
In einer internen Kundenbefragung zum Stellenwert der IBN hat die weitaus größte 
Zahl der befragten Jugendämter genau diesen Stellenwert der IBN bestätigt.  
 

 

„Durch die IBN 
hat sich der 
fachliche Aus-
tausch unter 
den Jugendäm-
tern in Nieder-
sachsen weiter-
entwickelt“ 
(Skala 0 – 5, 
wobei 0 
schlecht und 5 
gut bedeutet. 

 
 
Darüber hinaus ist es gelungen, Erkenntnisprozesse zu initiieren, die in dieser fachli-
chen Tiefe von einem einzelnen Jugendamt niemals hätten geleistet werden können. 
Daraus sind bei einigen Jugendämtern eigenständige, von der IBN losgelöste Orga-
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nisationsentwicklungsprozesse geworden, die zu einer Optimierung der Jugend-
amtsarbeit geführt haben oder führen werden. So wurden Organisationsentwicklun-
gen durchgeführt, die Arbeit des ASD optimiert und auf der Basis der Ergebnisse von 
Mitarbeiterbefragungen Veränderungen in der Arbeitsweise von Jugendämtern 
durchgeführt.  
 
Der Stellenwert der IBN und die Qualität der geleisteten Arbeit zeigte sich im Jahr 
2008, als die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt NKPA entschied, vier Ju-
gendämter einer Querschnittsprüfung zu unterziehen. Ausgehend von der Feststel-
lung steigender Jugendhilfekosten wurden die Jugendämter in Diepholz, Peine, Sol-
tau-Fallingbostel und Lüchow-Dannenberg im ersten Halbjahr 2008 von der Steria-
Mummert-Consulting AG untersucht, mit dem Ziel: „Vorschläge für eine Begrenzung 
oder Reduzierung der Kostenentwicklung in der Jugendhilfe zu geben und Empfeh-
lungen für eine verbesserte Steuerung der Jugendhilfe abzuleiten“, wie es in der Ein-
leitung des Abschlussberichtes der NKPA vom Juni 2008 stand. In der Zielstellung 
von NKPA und IBN gab es somit eine große Schnittmenge, ohne dass der NKPA 
vorab Informationen über die IBN vorgelegen hätten. Auch war der NKPA nicht be-
kannt, welche Schritte für eine verbesserte Steuerung der Jguendämter in der IBN 
bereits entwickelt worden waren. Bei dieser Querschnittsprüfung konnte sicherge-
stellt werden, dass  die Kennzahlen und Definitionen aus der IBN und nicht eigene 
des beauftragten Consulting-Unternehmens verwendet wurden. Alles andere hätte 
auf der örtlichen Ebene zu Irritationen und Verwirrung geführt und auch für die IBN 
zu einem Legitimationsproblem führen können. Die abschließenden Feststellungen 
der NKPA bzw. der Consulting-Firma in ihrem Abschlussbericht waren für die IBN 
von besonderem Wert. Sie bescheinigten der IBN, dass der interkommunale Ver-
gleich dieses Berichtswesens ein „unverzichtbarer Bestandteil des Berichtswesens 
jeder Kommune sei, empfahlen deren weiteren Ausbau und machten für die Erweite-
rung eine Reihe von weiteren Vorschlägen“33. 
Während des Prüfvorgangs gab es zudem die Situation, dass zahlreiche Bereiche 
nur wegen der vorliegenden IBN-Daten überhaupt einer Prüfung zugänglich waren.  
 
Im Gegensatz zu anderen Berichtswesen wie z.B. das des KVJS in Baden-
Württemberg hat sich die IBN vor allem auf die fachliche Arbeit in den Vergleichsrin-
gen der Jugendämter konzentriert. Das Hauptaugenmerk wurde darauf gelegt, ein 
Großprojekt mit über fünfzig Jugendämtern „am Laufen“ zu halten und inhaltlich wei-
terzuentwickeln, der dafür erforderliche Zeitaufwand für die Durchführung, Vor- und 
Nachbereitung von Sitzungen und der Koordination der verschiedenen Projektberei-
che hat die verfügbaren Ressourcen weitgehend absorbiert (zwischen 2004 und 
2010 wurden insgesamt ca. 220 Sitzungen der verschiedenen Gremien der IBN 
durchgeführt, nicht eingerechnet sind dabei interne Besprechungen im LS, mit dem 
MS sowie Gesprächs- und Vortragstermine im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit). 
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind, wie oben beschrieben, in zahlreiche OE- 
und PE-Prozesse eingemündet und haben zu einer qualitativen Weiterentwicklung 
der Jugendhilfe in Niedersachsen beigetragen.  
 
Damit unterscheidet sich die IBN strukturell in ganz deutlicher Weise von den Be-
richtswesen in einigen anderen Bundesländen, die dort auf Landesebene statistische 

                                            
33 NKPA: „1. Querschnittsprüfung Jugendhilfe bei den Landkreisen Diepholz, Peine, Soltau-Fallingbostel und Lüchow-
Dannenberg“, 17. Juni 2008, S. 17 f.: 
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Berichte zu ausgewählten Themenkomplexen der Jugendhilfe erarbeiten und diese 
dann den Jugendämtern als Arbeitsbasis zur Verfügung stellen. Eine intensive Bear-
beitung der Fragestellungen der Jugendämter in vom Land fachlich moderierten und 
organisierten Vergleichsringen findet dort nicht statt.  
 
Diese Schwerpunktsetzung bei der IBN und das Ziel einer möglichst vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zwischen den Jugendämtern sowie diesen und dem LS hat zur Fol-
ge, dass die vielen, in den vergangenen sechs Jahren durchlaufenen Erkenntnis- 
und Qualifizierungsprozessen bislang intern geblieben sind und nur bei Fachtagun-
gen und Projektpräsentationen ihren Weg in eine Öffentlichkeit außerhalb der IBN 
gefunden haben. Zudem werden die vorhandenen statistischen Daten noch nicht in 
der in anderen Bundesländern üblichen Weise zusammengefasst und fachlich be-
wertet aufbereitet. 
 
Nach den oben geschilderten Arbeitsphasen der IBN und der Konsolidierung des 
Systems wächst der Bedarf an Interpretationshilfen, fachlichen Analysen und Inter-
pretationen der fachlichen Erkenntnisse. Das ist erforderlich, um die Steuerungsmög-
lichkeiten der IBN zu verbessern. 
 
Zwar ist es eine Illusion, zu glauben, man könne eine Loseblattsammlung „Wie steu-
ere ich ein Jugendamt?“ anlegen. Es wird aber zunehmend wichtig und erforderlich, 
Ergebnisse und Erkenntnisse in einer knappen, leicht verständlichen Form vielleicht 
tatsächlich in einer sich aufbauenden Ergebnissammlung festzuhalten.  
 
Gleiches gilt für die jährlich erscheinenden Datenreports. Natürlich wird jedes Ju-
gendamt nicht aus der Verpflichtung zu entlassen sein, für sich selber unter dem ei-
genen Blickwinkel die Daten auszuwerten. Für die Steuerung und Konzentration der 
Diskussionsprozesse auf zentrale Fragestellungen ist es aber sinnvoll, eine textliche 
Darstellung als Lesehilfe mit Hinweisen auf bemerkenswerte Ergebnisse und signifi-
kante Veränderungen zu erstellen. Das würde auch das Verständnis dieser Reports 
wesentlich erleichtern und dabei auch verdeutlichen, dass hinter den vielen Zahlen 
fachliche Aussagen stehen, die tatsächlich auch einen Steuerungszweck erfüllen 
(können).  
 
Ebenso fehlt bislang eine kurz gefasste und damit allgemein gebräuchliche Darstel-
lung der Erkenntnisprozesse aus der Phase II (Zusammenhangsanalysen, Personal-
bemessung im ASD u.a.). Es wäre zudem hilfreich und sinnvoll, auch kleinere Er-
kenntnisprozesse zusammenzufassen  und intern zur Verfügung zu stellen. Es wäre 
wünschenswert, wenn eine Darstellung und fachliche Interpretation sehr zeitnah er-
folgen würde, um damit einerseits zu verdeutlichen, welche Erkenntnisse die IBN 
bringt und um andererseits damit auch in die bundesdeutsche Fachdiskussion ein-
greifen zu können.  
Gerade dieses Eingreifen in die bundesdeutsche Diskussion über Steuerung in der 
Jugendhilfe mit den Ergebnissen und Erkenntnissen aus Niedersachsen muss ver-
stärkt werden, auch um die positiven niedersächsischen Erfahrungen weitergeben zu 
können. Die vorhandenen Veröffentlichungen sowohl des LS als auch der GEBIT 
geben bereits einen guten Überblick über das System IBN. Künftig wird aber das Au-
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genmerk auch auf Fachaufsätze in den entsprechenden Fachzeitschriften über das 
System zu richten sein34.  
Natürlich wurden mehrere Fachtagungen auch mit bundesweiter Ausschreibung 
durchgeführt, die große Aufmerksamkeit erzielten und inhaltlich erfolgreich verliefen.  
Damit ist aber auch ein zentraler Aufgabenschwerpunkt für die nächsten Jahre ange-
sprochen. Dieser wird sowohl von der GEBIT als auch vom LS zu leisten sein, wobei 
der Geschäftsstelle die Aufgabe obliegt, die Schwerpunkte festzlegen. 
 
„Klappern gehört zum Handwerk“; dieses Motto gilt auch für die IBN. 
 
In der IBN wurden zudem bei dem Versuch, die steuerungsrelevanten Themen her-
auszuarbeiten und dabei auch auf einzelne Fragestellungen und Problemlagen der 
beteiligten Jugendämter einzugehen, zahlreiche Themen angesprochen. Es ist im-
mer wieder eine Herausforderung, sich zwischenzeitlich innerhalb der Vergleichsrin-
ge und der gesamten IBN auf eines oder zwei Themen zu konzentrieren, die dann 
vertieft zu behandeln sind. Sonst könnte es passieren, dass der Eindruck entsteht, es 
gebe  zu viele Baustellen, die nicht zu Ende geführt werden.  
Ebenso klärungsbedürftig ist die Frage des Einbezugs der freien Träger. Die IBN ist 
zwar als Steuerungsinstrument der öffentlichen Jugendhilfe konzipiert, es gibt aber 
ohne Zweifel Wechselwirkungen zwischen den Jugendämtern und den freien Trä-
gern der Jugendhilfe, die einer näheren Betrachtung unter Beteiligung der freien Trä-
ger Wert wären. 
 
Nach wie vor wird auch von vielen Jugendämtern 
selbstkritisch angemerkt, dass eine Umsetzung 
der in der IBN gewonnen Erkenntnisse in Steue-
rungshandeln unter den ganz speziellen Rah-
menbedingungen ihres jeweiligen Jugendamtes 
schwer fällt.  Die erforderliche Kompetenz und Er-
fahrung in der Anwendung und Nutzung dieser 
Steuerungselemente und –erkenntnisse ist noch 
nicht bei allen Jugendämtern in ausreichender 
Weise vorhanden.  
Dies wurde auch in einer internen Kundenbefragung unter den IBN-Jugendämtern 
deutlich. 
 
Wesentliches Ergebnis dieser, oben bereits angesprochenen,  im März 2011 durch-
geführten Kundenbefragung war die Erkenntnis, dass die IBN einerseits als Instru-
ment zur fachlichen Weiterentwicklung der Jugendhilfe in Niedersachsen bei den Ju-
gendämtern ein hohes Ansehen genießt, es aber nach wie vor Schwierigkeiten gibt, 
die Erkenntnisse aus der IBN in steuerungsrelevantes Handeln innerhalb der Ju-
gendämter umzusetzen. 
 

                                            
34 Vgl dazu: Dirk Härdrich: „Die Ìntegrierte Berichterstattung in Niedersachsen (IBN)`- ein Instrument zur Steuerung in der Ju-
gendhilfe“, in: Das Jugendamt Nr. 5/2011, S. 244 ff., 
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„Die IBN bietet 
mir Informatio-
nen, die in mei-
nem Jugendamt 
zur Steuerung 
von Jugendhilfe-
leistungen ge-
nutzt werden.“ 
Verglichen mit der 
vorherigen Grafik 
ein deutlicher Un-
terschied! 

 
Dem wird inzwischen mittels Fortbildungsveranstaltungen für die Projektverantwortli-
chen entgegengewirkt, mit  denen ihnen das Rüstzeug für eigene Auswertungen 
vermittelt werden soll. Ebenso gibt es Fortbildungen für Leitungskräfte zur Vermitt-
lung von Steuerungskompetenzen. 
 
 
7. Weitere Schritte 
 
Aus dem oben Gesagten ergeben sich bereits einige der erforderlichen weiteren 
Schritte in der IBN. Es wird erforderlich sein, das Projekt in der bewährten Weise 
weiterzuführen, aber sowohl die fachlichen Ergebnisse aufzubereiten und zu verbrei-
ten als auch eine Konzentration auf nur einige Vertiefungsfelder vorzunehmen. Die 
GEBIT hat dazu bereits im Rahmen einer Mind-Map einen ersten Vorschlag entwi-
ckelt, der versucht, die verschiedenen Baugruppen darzustellen und den Weg zur 
Fertigstellung zu skizzieren.  
Vor allem wird es erforderlich sein, in den kommenden Jahren die Steuerungsfähig-
keit des Systems IBN für die einzelnen Jugendämter vor Ort zu erhöhen und damit 
die Praxisanwendung der IBN zu verstärken.  
 
Parallel zu diesen Vertiefungsaufgaben, die sich auf den Bereich Hilfen zur Erzie-
hung konzentrieren, müssen Lösungen für weitere Jugendhilfebereiche gefunden 
werden. 
Vor drei Jahren wurden Kennzahlen für den Bereich Jugendgerichtshilfe entwickelt, 
die auch in die jährlichen Reports einfließen, es gab aber bislang keine vertiefende 
Auseinandersetzung in der IBN mit den Ergebnissen dieser Berichte. Zwar wird von 
Zeit zu Zeit darauf hingewiesen, dass dieser Bereich sich der Steuerung durch die 
Jugendämter weitgehend entzieht und daher die Kennzahlen keine Steuerungsrele-
vanz besitzen, aber eine weitergehende Analyse dieser These auch unter Einbezie-
hung der Kolleginnen und Kollegen der JGH hat es nicht gegeben. 
 
Seit 2007 wird zudem über einen Einbezug des Kindertagesstättenbereiches in die 
IBN diskutiert. Dieser Jugendhilfebereich hat möglicherweise große Bedeutung für 
die Steuerung der Hilfen zur Erziehung, dieser Zusammenhang lässt sich aber bis-
lang mangels Datenbasis nicht statistisch belegen. Allerdings ist der Kitabereich we-
sentlich differenzierter strukturiert als der HzE-Bereich, mit den freien Trägern und 
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die in den Landkreisen in der Regel 
diese Aufgabe wahrnehmen. Die Steuerungsverantwortung liegt hier nicht mehr nur 
allein bei den Jugendämtern (zumindest bei den Landkreisen), was die Erarbeitung 
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von Zielen und Kennzahlen vor allem im Bereich Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiter- und 
Kundenzufriedenheit zu einer heiklen und politisch brisanten Angelegenheit macht. 
Es wurden zwar im Jahr 2008 Kita-Kennzahlen entwickelt, um eine solide Diskussi-
ons- und Arbeitsbasis zu schaffen, eine flächendeckende Einführung in die IBN gibt 
es bislang nicht. 
 
Ob das im Jahr 2010 beschlossene und begonnene Modellprojekt zur Erprobung der 
Kita-Kennzahlen in drei Kommunen weitere nutzbare Erkenntnisse sowohl in Bezug 
auf die Kennzahlen als auch deren Steuerungswirkung ergibt,  wird der Abschlussbe-
richt des Modellprojekts in der zweiten Jahreshälfte 2011 zeigen. 
 
Noch nicht abzuschätzen ist die Frage, ob und in welchem zeitlichen Rahmen weite-
re Jugendhilfebereiche wie z.B. die Jugendarbeit einbezogen werden können. Auf 
Grund der oben geschilderten zahlreichen „Baustellen“ allein im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung und eines bei den Projektverantwortlichen und Jugendamtsleitungen 
aufkommenden Gefühls der Überforderung bei der Bewältigung und Umsetzung al-
lein dieses Bereiches wurde im Jahr 2009 dringend um „Entschleunigung“ des Pro-
zesses gebeten. Dieses umfasst nicht nur eine Entschleunigung bei der Diskussion 
der aufgeworfenen HzE-Fragestellungen, sondern auch den dringenden Wunsch, 
vorerst keine weiteren Jugendhilfefelder in die IBN einzubeziehen. An dieser Stelle 
darf nicht vergessen werden, dass die unterschiedliche Größe der Jugendämter auch 
unterschiedliche Personalressourcen für die IBN zur Folge hat, obwohl der Ar-
beitsaufwand nicht so verschieden ist. Gerade mittlere und kleinere Jugendämter, bei 
denen die Projektverantwortlichen nur mit einem Teil ihrer Arbeitszeit für die IBN zur 
Verfügung stehen, halten eine Ausweitung der IBN auf weitere Jugendhilfefelder für 
nicht darstellbar. 
 
Im Januar 2010 wurde durch einen Vortrag beim 19. Forum Jugendarbeit in Hohe-
geiß die Frage von Jugendpflegerinnen und –pflegern nach der IBN aufgegriffen und 
ein Diskussionsprozess in Gang gesetzt, ob und wenn ja in welcher Weise auch in 
der Jugendarbeit Ziele und Kennzahlen zu entwickeln wären. Dieser Prozess steht 
noch am Anfang und stößt bei den Betroffenen auf sehr viel Skepsis und Vorbehalte. 
Es ist aber davon auszugehen, dass auch in diesem Bereich in den Kommunen 
durch die Einführung der Doppik verstärkt die Entwicklung von Zielen und Kennzah-
len eingefordert wird. Es muss daher das Bestreben der IBN sein, dafür Sorge zu 
tragen, dass die mögliche Entwicklung von Zielen und Kennzahlen in diesem Ju-
gendhilfebereich zumindest einem ähnlichen Muster folgt und damit in die IBN bei 
Bedarf integrierbar wäre. Die Arbeitsgruppe Berichtswesen der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Landesjugendämter BAGLJÄ hat sich in ihrer Sitzung im Juni 2011 
darauf verständigt, in einer der nächsten Sitzung vertieft das Thema „Jugendarbeit in 
den bundesweiten Berichtssystemen“ zu bearbeiten, weil dort ein entsprechender 
Erkenntnis- und Legitimationsdruck gesehen wird.  
 
 
8.   Abschlussbetrachtung 
 
Das Projekt IBN hat sich zu einem wichtigen und von den Dimensionen großen Pro-
jekt der Jugendhilfesteuerung entwickelt und es hat damit Vorbildcharakter in 
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Deutschland. Das Prinzip der IBN ist inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern, Thü-
ringen und einer Reihe von Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen eingeführt. 
 
Dabei unterscheidet sich die IBN (in unterschiedlicher Ausprägung) von den Be-
richtswesen anderer Bundesländer insbesondere in folgenden Gesichtspunkten:  

• die Integration der sozialstrukturellen Gegebenheiten eines Jugendamtsbezir-
kes mit den Fachdaten der Jugendhilfe 

• die von den beteiligten Jugendämtern selbst  entwickelten und verantworteten 
Ziele und Kennzahlen als Fundament der IBN 

• die Organisationsform der Vergleichsringe sozialstrukturell ähnlicher Jugend-
ämter mit einer festen Tagungsstruktur zur vertiefenden fachlichen Analyse  

• die fachliche Steuerung und Moderation des Projektes durch das Land vertre-
ten durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Familie als Garant eines 
dauerhaften und koordinierten Arbeitsprozesses in einer vertrauensvollen Ar-
beitsatmosphäre im Sinne des § 85 Abs 1 Ziffer 1 und 4 SGB VIII. 

 

 
Nicht geradlinig, sondern in Schleifen und manchmal auch wieder zurück – der Projektverlauf der IBN 
Foto: fotalia.com. © LianeM 
 
Auch wenn die IBN, wie bei einem derartigen Projekt zu erwarten, nicht linear verlau-
fen ist, sich etwas anders und vor allem breiter und bunter entwickelte als zunächst 
geplant, den Status eines zeitlich einzugrenzenden „Projekts“ sprengte und noch 
nicht  alle Fragen beantworten konnte, kann nach sechs Jahren gesagt werden, dass 
die IBN zu einem Motor der Qualitätssicherung und –entwicklung der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe in Niedersachsen geworden ist. 
 
 


